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 NOTFALLDIENSTE

Ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hören 
Sie das allfällige Tonband bis zum Schluss 
ab. Falls Ihr Hausarzt oder der Arzt eigener 
Wahl nicht erreichbar ist, können Sie sich 
an den Notfallarzt Ihrer Region wenden.
Belp und Umgebung: Ärztenotfallnum-
mer der Region Belp und Umgebung 
0900 57 67 47 (medphone 3.23 Fr./Min.)
Schwarzenburgerland: Falls der Arzt eige-
ner Wahl nicht erreichbar ist, steht Ihnen 
der Notfallarzt über Telefon 0900 57 67 47 
zur Verfügung (kostet Fr. 3.23 pro Min. 
ab Festnetz).
Riggisberg und Umgebung: Burgistein, 
Kaufdorf, Kirchen thurnen, Lohnstor f , 
Mühlethurnen, Nieder  muhlern, Riggisberg, 
Rüeggisberg, Rümligen. Notfallarzt, Tele-
fon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro Min. 
ab Festnetz).
Oberes Gürbetal, Thuner Westamt: Ein-
zugsgebiet der Praxen in Blumenstein, 
Kirchdorf, Mühledorf, Seftigen, Thier-
achern, Wattenwil, Uetendorf, Uttigen: Not-
fallarzt, Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 
3.23 pro Min. ab Festnetz).
Aaretal von Rubigen bis Kiesen: Einzugs-
gebiet der Praxen in Rubigen, Münsingen, 
Wichtrach, Kiesen, Gerzensee: Notfallarzt, 
Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro 
Min. ab Festnetz).
Sanitäts-Notruf Telefon 144
Der Sanitäts-Notruf steht für die folgen-
den Hilfeleistungen Tag und Nacht zur Ver-
fügung: Einsatz von Kranken- und Ret-
tungswagen zur Hilfeleistung in Not-
fällen, Spitaltransporte von Notfall-
patienten. Diese Hilfeleistung kann von 
jedermann angefordert werden.

N o t f a l l d i e n s t  d e r  A p o t h e k e n

Region Münsingen, Worb, Belp
Telefon 031 819 56 81 gibt Auskunft. 
Der Notfalldienst ist gebührenpflichtig.

Z a h n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Dieser ist nur in wirklichen Notfällen zu 
beanspruchen. Falls der eigene Zahnarzt 
(auch unter seiner Privatnummer) nicht 
er reicht werden konnte, erfahren Sie die 
Nummer des Notfallzahnarztes über fol-
gende Telefonnummer: 058 636 00 00 
(Spital Thun). Der Notfallzahnarzt, wel-
cher über das Spital Thun erreichbar ist, 
ist nur für die Gemeinden Kirchdorf, Kir-
chenthurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Noflen 
und Riggisberg zuständig. Notfälle aus den 
übrigen Gemeinden sollen sich beim Not-
falldienst der Stadt Bern, 0900 57 67 47 
(kostenpflichtige Nummer) melden.

A u g e n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Für dringliche augenärztliche Konsultatio-
nen. 7–18 Uhr, nach telefonischer Anmel-
dung, 031 819 58 33.
Augenarztpraxis Bahnhof Belp, Bahn-
hofplatz.
Augenzentrum Belp – Spital Belp
Telefon 031 511 37 37
Vorübergehend geschlossen
Während der Woche werden in unserer 
Agenda Termine für Notfälle frei gehalten. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmel-
dung während der Sprechstundenzeiten 
von 8 –12 Uhr und 13–17 Uhr. 

 KANTON BERN

Strasseninspektorat Mittelland Süd

Verkehrssperrung
Kantonsstrasse Nr. 183 Fribourg - Schwar-
zenburg - Thurnenholz - Kirchenthurnen
Gemeinde: Schwarzenburg
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Stras-
sengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 
732.11) und Art. 43 der Strassenverord-
nung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 
732.111.1), wird diese Kantonsstrasse für 
den Ver-kehr wie folgt gesperrt:
Teilstrecke: Sodbach
Dauer: Montag, 16.11.2020, 07.30 Uhr bis 
Freitag, 27.11.2020, 17.00 Uhr
Ausnahmen: Für Anwohner Zubringer-
dienst bis Baustelle gestattet.
Verkehrsführung: Eine Umleitung über 
Albligen - Uebersdorf - Flamatt - Sch-
mitten wird
signalisiert.
Grund: Sicherheitsholzerei/ Felssiche-
rungsarbeiten
Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis 
für die unumgängliche Verkehrssperrung.

Kirchenthurnen, 23. Oktober 2020
Strasseninspektorat Mittelland Süd

ALLGEMEINE
PUBLIKATIONEN

 Gemeindeverbandes 
Sekundarstufe 1

Abgeordnetenversammlung des 
 Gemeindeverbandes Sekundarstufe 1 
Wichtrach
Mittwoch, 18. November 2020, 20 Uhr, im 
Zeichnungszimmer des Oberstufenzent -
rums, Hängertstrasse 4, 3114 Wichtrach
Traktanden
1. Protokoll der Abgeordnetenversamm-

lung vom 20. November 2019 (Beilage); 
Genehmigung

2. Jahresbericht 2019 / 20 der Präsidentin 
und der Schulleitung (Beilage)

3. Jahresrechnung 2019 nach HRM2 
(Beilage, Erläuterungen)

4. Kreditabrechnung Fenstersanierung 
Stöckli, Kenntnisnahme

5. Kreditabrechnung ICT Netzwerkerwei-
terung, Kenntnisnahme

6. Investitionskredit von CHF 27 000,- für 
die Erneuerung der Küche im Pausen-
raum, Beschluss

7. Budget 2021 (Beilage); Beschluss
8. Finanzplan 2021 – 2025; Kenntnis-

nahme (Beilage)
9. Zusammenarbeit mit PH Bern (Partner-

schule) Information
10. Verschiedenes
 –  Datum nächste Abgeordnetenver-

sammlungen: Mittwoch, 9. Juni 2021/ 
Mittwoch, 24. November 2021

Informationen betreffend Covid-19:
Gemäss den aktuell geltenden Bestim-
mungen besteht für alle Teilnehmenden 
eine Maskenpflicht. Masken werden bei 
Bedarf vor dem Sitzungszimmer abgege-
ben, für die Handhygiene steht Desinfek-
tionsmittel zur Verfügung.
Weiter benötigen wir vorgängig die Kon-
taktdaten aller Anwesenden. Bitte senden 
Sie Namen, Vornamen, EMailadresse und 
Telefonnummer an:
sekretariat@sekstufe1-wichtrach.ch.
Rechtsmittelbelehrung:
Beschlüsse der Versammlung können 
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beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mit-
telland, Poststrasse 25, 3071 Ostermun-
digen, mit Beschwerde schriftlich und 
begründet angefochten werden. Die Be-
schwerdefrist beträgt 10 Tage für Wahl-
geschäfte und 30 Tage für die übrigen 
Geschäfte und beginnt am Tag nach der 
Versammlung (Art. 65ff. Gesetz über die 
Verwaltungsrechtspflege VRPG). Es wird 
an dieser Stelle ausdrücklich auf die Rüge -
pflicht gemäss Art. 49a Gemeindegesetz 
hingewiesen.
 Wichtrach, 20. Oktober 2020
 Sekundarschulverband Wichtrach

GEMEINDEN

 BELP
Gemeindeurnenwahlen 2020
Gestützt auf Artikel 63 des Reglements 
über Abstimmungen und Wahlen werden 
die Wahlergebnisse wie folgt eröffnet:
GEMEINDERAT
Liste Nr. 1 – SVP l EDU l FDP (Schwei-
zerische Volkspartei l Eidgenössisch- 
Demokratische Union l FDP. Die Libe-
ralen)
Gewählt sind:
1. Marti Benjamin, SVP (bisher)
 1327 Stimmen
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Tel. 031 722 88 88

Hier bin ich zu Hause. 
Hier will ich bleiben. 
Immer für Sie im Einsatz.
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3662 Seftigen, Bhf. Burgistein
033 359 31 00 | moebel-ryter.ch
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 Kachel- & Speicheröfen
 Holzkochherde
 Pizzaöfen & Feuerstellen
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MASSKÜCHEN UND BÄDER FÜR JEDES BUDGET
idea-kuechen.ch      031 963 60 60  |  WABERN

Ihr IDEAler
Partnerby

Gemeindewahlen Belp 1. November 2020

Ma�hias Hauswirth  | Kristin Arnold Zehnder   | Marc Läderach
Stefan Neuenschwander  | Adrian Kubli

Vielen herzlichen Dank allen  
unseren Wähler*innen

Schwarzenburg15% auf Matratze + Unterfederung

SchwarzenburgBis CHF 00.– sparen!

3150 Schwarzenburg | Telefon 031 731 21 20
www.huettinger.ch

Freitag 6. Nov. 2020 

doppelte

Beratung mit:

Frau Madeleine
Tschurtschentaler

5 Wohnungen/Liegenschaften 10 Stellenmarkt 12 Schwarzenburgerland
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2. Walther Johann, SVP (bisher)
 1256 Stimmen
3. With Jean-Michel, SVP (bisher)
 1054 Stimmen
Nicht gewählt sind:
1. Brönnimann Michael, EDU (bisher)
 1047 Stimmen
2. Müller Patrick, FDP
 960 Stimmen
3. Küng Eveline, SVP
 760 Stimmen
4. Leibundgut Brigitte, SVP
 712 Stimmen
Liste Nr. 2 – SP (Sozialdemokratische 
Partei)
Gewählt sind:
1. Neuenschwander Stefan (bisher)
 1682 Stimmen
2. Kubli Adrian (bisher)
 1393 Stimmen
3. Arnold Zehnder Kristin
 774 Stimmen
Nicht gewählt sind:
1. Hauswirth Matthias
 503 Stimmen
2. Läderach Marc
 401 Stimmen
Liste Nr. 3 – BDP (Bürgerlich-Demo-
kratische Partei)
Nicht gewählt sind:
1. Schneider Grünenfelder Anna
 273 Stimmen
2. Müller Markus
 216 Stimmen
3. Bachmann Hans
 211 Stimmen
4. Grossenbacher Bernhard
 195 Stimmen
5. Burri Frank
 165 Stimmen
Liste Nr. 4 – Grüne
Nicht gewählt sind:
1. Schaller-Schlierholz Rebekka
 448 Stimmen
2. Graf Adrian
 371 Stimmen
3. Schaufelberger Benjamin
 188 Stimmen
4. Bachmann Martin
 141 Stimmen
Liste Nr. 5 – EVP | GLP (Evangelische 
Volkspartei | Grünliberale Partei)
Gewählt ist:
1. Grimm-Arnold Susanne, EVP (bisher)
 781 Stimmen
Nicht gewählt sind:
1. Baumgartner Cornelia, GLP
 275 Stimmen
2. Baumann Simon, EVP
 230 Stimmen
3. Schmid Diana, GLP
 225 Stimmen
4. Spirgi Beat Urs, EVP
 209 Stimmen
5. Born Cornelia, GLP
 199 Stimmen
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMIS-
SION
Liste Nr. 1 – SVP l EDU l FDP (Schwei-
zerische Volkspartei l Eidgenössisch- 
Demokratische Union l FDP. Die Libe-
ralen)
Gewählt sind:
1. Jost Beat, SVP (bisher)
 1149 Stimmen
2. Müller Patrick, FDP
 1083 Stimmen
3. Iseli Hans Peter, SVP (bisher)
 1044 Stimmen
4. Bernhard Stephan, EDU (bisher)
 1034 Stimmen
5. Leibundgut Martin, SVP (bisher)
 1029 Stimmen
Nicht gewählt sind:
1. Wissing Christian, FDP (bisher)
 983 Stimmen
2. Mathis Barbara, FDP
 977 Stimmen
3. Vermeulen Marianne, EDU
 933 Stimmen
4. Fahrni Patric, EDU
 885 Stimmen
Liste Nr. 2 – SP (Sozialdemokratische 
Partei)
Gewählt sind:
1. Eisenmann Gerd (bisher)
 1289 Stimmen
2. Linder Pascal (bisher)
 1175 Stimmen
Nicht gewählt sind:
1. Meyer Manuela
 617 Stimmen
2. Zuckschwerdt Doris
 616 Stimmen
3. Jörg Barbara
 609 Stimmen

4. Spinnler Marcel
 538 Stimmen
5. Ritter-Lutz Susanne
 527 Stimmen
Liste Nr. 3 – BDP (Bürgerlich-Demo-
kratische Partei)
Nicht gewählt sind:
1. Wüthrich Markus
 449 Stimmen
2. Baumeler Peter
 280 Stimmen
3. Grossenbacher Bernhard
 248 Stimmen
4. Klemke Christian
 247 Stimmen
5. Schneider Grünenfelder Anna
 222 Stimmen
6. Burri Frank
 197 Stimmen
Liste Nr. 4 – Grüne
Gewählt ist:
1. Bachmann Martin
 386 Stimmen
Nicht gewählt sind:
1. Schaufelberger Benjamin
 377 Stimmen
2. Schaller-Schlierholz Rebekka
 353 Stimmen
3. Graf Madeleine
 300 Stimmen
4. Auer Matthias
 267 Stimmen
Liste Nr. 5 – EVP | GLP (Evangelische 
Volkspartei | Grünliberale Partei)
Gewählt ist:
1. Schneider Theo, EVP
 482 Stimmen
Nicht gewählt sind:
1. Grimm Andreas, EVP
 259 Stimmen
2. Born Cornelia, GLP
 240 Stimmen
3. Heger Samuel, EVP
 232 Stimmen
4. Schild Claudia, parteilos
 183 Stimmen
Rechtsmittel
Allfällige Beschwerden sind innert 10 Ta-
gen seit Eröffnung schriftlich und begrün-
det an das Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-
mundigen, einzureichen.

Gemeindeordnung – 8. Teilrevision
Der Gemeinderat gibt gemäss Artikel 45 
der kantonalen Gemeindeverordnung vom 
16. Dezember 1998 bekannt, dass
– das fakultative Referendum gegen die 

von der Gemeindeversammlung am 
3. September 2020 genehmigte 8. Teil-
revision der Gemeindeordnung nicht 
ergriffen wurde;

– die von der Gemeindeversammlung am 
3. September 2020 genehmigte 8. Teil-
revision der Gemeindeordnung durch 
das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung am 22. Oktober 2020 genehmigt 
wurde.

Die Reglementsanpassung (Ergänzung 
von Artikel 45a) ist mit Genehmigung 
durch das Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung am 22. Oktober 2020 in Kraft ge-
treten.
 Belp, 5. November 2020
 Der Gemeinderat

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Brenner Roger und Huber 
Eva, Sägetstrasse 25, 3123 Belp und Brön-
nimann Stefan und Meienberg Bettina, 
Ahornweg 5, 3123 Belp (Kontaktadresse)
Projektverfasser: Weber Architekten 
Gürbe weg 14, 3123 Belp
Bauvorhaben: Umbau und Sanierung des 
Wohnhauses mit Dachausbau. Einbau 
von zwei mehrgeschossigen Wohnungen. 
Neubau eines eingeschossigen Velo- und 
Geräteraumes südwestlich vom Wohn-
haus. Erstellen Kiesplatzes als Zufahrt 
und Autoabstellplatz.
Bauart: Hauptgebäude; die bestehende 
Bauweise wird übernommen.
Veloraum; Holzkonstruktion auf Beton-
fundation, Fassaden in liegender Holzver-
schalung, Pultdach mit brauner Ziegelein-
deckung, Neigung 17 Grad.
Standort: Sägetstrasse Nr. 23 und Ahorn-
weg Nr. 1, auf Gbbl. Nr. 3216, Bauzone W3, 
Gewässerschutzbereich B, ES II, Koordi-
naten 2.604.725 / 1.193.835, Schutzobjekt 
Kat. erhaltenswert.
Ausnahmen: Überschreiten der Ausnut-
zung, BauR Art. 34. Überschreiten der 
Länge der Dachaufbauten, BauR Art. 28.
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Entwässerung im Trennsytem beste-
hend, Schmutzwasser in Gemeindeleitung / 
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ARA, Meteorwasser in Gemeindeleitung 
Vorfluter.
Auflageort und Einsprachestelle: Abtei-
lung Bau Belp, Güterstrasse 13, PF 64, 
3123 Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 7. Dezem-
ber 2020.
Es wird auf die aufgestellten Profile und die 
Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen, Rechtsverwahrungen und 
Lastenausgleichsansprüche sind schrift-
lich und begründet innerhalb der Auflage-
frist einzureichen. Begriff des Lastenaus-
gleichs gemäss Art. 30 und 31 BauG 
(Ansprüche, die nicht innerhalb der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwir-
ken).
 Belp, 30. Oktober 2020
 Abteilung Bau, Jürg Aebersold 

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller und Projektverfasser: 
Bichsel Markus, Hohburgstrasse 43, 
3123 Belp
Bauvorhaben: Umnutzung des Wohnhau-
ses in Kindertagesstätte. Neubau einer 
Lärmschutzwand südwestlich vom Haupt-
gebäude.
Bauart: Hauptgebäude Bauweise un-
verändert. Lärmschutzwand «Lamesada 
light» Holzkonstruktion in Metallprofilen.
Standort: Schlössliweg Nr. 2, auf Gbbl. 
Nr. 1073, in der Bauzone W3, Gewässer-
schutzbereich A, ES ll, Koordinaten 
2.604.630 / 1.193.660, Schutzobjekt der 
Kategorie erhaltenswert.
Ausnahmen: Unterschreiten des Strassen-
abstandes, SG Art. 80 und 81.
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Entwässerung im Mischsystem be-
stehend.
Auflageort und Einsprachestelle: Abtei-
lung Bau Belp, Güterstrasse 13, PF 64, 
3123 Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 7. Dezem-
ber 2020.
Es wird auf die aufgestellten Profile und 
die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen, Rechtsverwahrungen und 
Lastenausgleichsansprüche sind schrift-
lich und begründet innerhalb der Auf-
lagefrist einzureichen. Begriff des Lasten-
ausgleichs gemäss Art. 30 und 31 BauG 
(Ansprüche, die nicht innerhalb der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwir-
ken).
 Belp, 2. November 2020
 Abteilung Bau, Jürg Aebersold 

 GERZENSEE
Papiersammlung
Dienstag, 17. November 2020, beim Feuer-
wehrmagazin. Das Altpapier und Karton 
können am Sammeltag von 8 bis 17 Uhr 
getrennt voneinander in die bereitgestell-
ten Mulden geworfen werden. Folgende 
Materialien gehören nicht in die Papier-
sammlung: Blumenpapier, Waschmittel-
trommeln, Folien und Klebeetiketten, Tetra-
packungen, Papierwindeln, etc.
Hinweis: Seit 2019 wird das Papier nicht 
mehr von der Schule Region Gerzensee 
abgeholt. Personen, welche das Papier 
nicht zum Parkplatz beim Feuerwehrmaga-
zin bringen können, haben die Möglich-
keit, dieses auf Voranmeldung von den 
Wegmeistern abholen zu lassen. Anmel-
dungen werden von der Gemeindeverwal-
tung bis spätestens am Freitag, 13. No-
vember 2020, 12 Uhr, per E-Mail an info@
gerzensee.ch oder telefonisch unter 031 
781 01 88 entgegengenommen.
 Gemeindeverwaltung Gerzensee

Ersatzwahlen Gemeinderat
Bei der Urnenwahl am 27. September 
2020 wurde Ernst Hossmann, SVP als 
Nachfolger von Stefan Lehmann als neuer 
Gemeinde- und Gemeinderatspräsident 
per 1. Oktober 2020 gewählt. Da Ernst 
Hossmann schon im Gemeinderat Einsitz 
hatte, wurde gemäss Art. 50 des Urnen-
wahlreglements der Gemeinde Gerzensee 
eine Ersatzwahl angeordnet. 
Da bei den letzten ordentlichen Erneue-
rungswahlen (Legislatur 2019-2022) für 
den Gemeinderat nicht mehr Vorschläge 
eingegangen sind als Sitze zu besetzen 
sind, hat der Gemeinderat, gemäss Art. 39 
des Urnenwahlreglements die Kandidieren-
den in stiller Wahl für die nächsten 4 Jahre 
als gewählt erklärt. Aus diesem Grund kön-
nen keine Ersatzleute nachrücken. 
Somit gelangen die Bestimmungen von 
Art. 40 des Urnenwahlreglements zur An-
wendung.

Die SVP wurde aufgefordert, eine Kandi-
datin bzw. einen Kandidaten für die Er-
gänzungswahl vorzuschlagen. 
Fristgerecht ist folgender Wahlvorschlag 
eingegangen:
Schweizerische Volkspartei Gerzen-
see (SVP)
Augstburger Yanick, 1989, Rütigässli 6
In Anwendung von Art. 40 Abs. 3 des 
Urnenwahlreglements wurde Augstburger 
Yanick vom Gemeinderat als gewählt er-
klärt für die Vollendung der Amtsdauer 
vom 1.10.2020 – 31.12.2022.
Allfällige Beschwerden gegen diese Wahl 
sind innert 10 Tagen schriftlich und be-
gründet beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen einzureichen.
 Der Gemeinderat 

GUGGISBERG
Schule Guggisberg
Die Papiersammlung der Schule Guggis-
berg vom 6. November 2020 wird infolge 
der jetzigen Corona-Situation nicht durch-
geführt. Der neue Termin wird Ihnen zu 
einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.
Besten Dank für Ihr Verständnis.

Schule Guggisberg

Feuerwehr Rüschegg-Guggisberg
Verschiebung Informations- und Ein-
schreibeabend
Aus aktuellem Anlass kann der Informa-
tions- und Einschreibeabend nicht wie 
geplant durch-geführt werden.
Das Kommando ist bestrebt, den Termin 
neu anzusetzen, sobald grössere Ver-
sammlungen wieder erlaubt sind.
Das neue Datum wird im Amtsanzeiger 
publiziert.
Für allfällige Fragen steht der Komman-
dant Patrik Ulrich (Telefon 079 641 27 79) 
gerne zur Verfügung.

Das Feuerwehrkommando

Ordentliche Versammlung der Ein-
wohnergemeinde Guggisberg, Freitag 
11. Dezember 2020, 20.00 Uhr, in der 
Mehrzweckhalle Riffenmatt
Die Gemeindeversammlung wird zu 
den am 11. Dezember 2020 geltenden 
Covid-19 Schutzmassnahmen abge-
halten
Traktanden
1.  Wahl Protokollführer Gemeindever-

sammlung
2. Gesamterneuerungswahlen

a. Versammlungsleiter
b.  Stellvertretung der Versammlungs-

leitung
c. Gemeindeschreiber
d. Gemeinderatspräsident
e. Gemeinderat
f. Rechnungsprüfungsorgan

3. Budget 2021
4. Verschiedenes
Aktenauflage
Die Unterlagen zum Versammlungsge-
schäft Nr. 3 liegen 10 Tage vor der Ver-
sammlung bei der Gemeindeschreiberei 
öffentlich auf.
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen (in 
Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der 
Versammlung schriftlich und begrün-
det beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen (Art. 63 ff 
Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). 
Die Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften ist sofort zu be-
anstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz 
GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitig Rügen 
pflichtbewusst unterlassen hat, kann ge-
gen Wahlen und Beschlüsse nachträglich 
nicht mehr Beschwerde führen. 
Zum Besuch dieser Versammlung sind 
alle Stimmberechtigten freundlich ein-
geladen. 
Gemeindeversammlung vom 11. De-
zember 2020
Wahlvorschläge (Stand 23.10.2020)
(Weitere Vorschläge können bis und mit 
der Gemeindeversammlung gemacht 
werden.)
Versammlungsleiter/in
Werner Stoll, Bisenfeld, Guggisberg - bisher
Stellvertretung der Versammlungslei-
tung
Hubert Pürro, Stutzhohlen, Guggisberg 
- bisher
Wahl Gemeindeschreiber
Martin Zbinden, Kalchstätten, 3158 Gug-
gisberg - neu
Wahl Gemeinderatspräsident
Niklaus Köpplin, Brandelen, 3158 Gug-
gisberg – neu
Gemeinderat
Roland Burri, Ried, 3156 Riffenmatt – bis-
her
Barbara Wyssenbach, Holzersflüh, 3156 
Riffenmatt – bisher
Fabian Zwahlen, Dorf, 3159 Riedstätt – 
bisher
Alfred Binggeli, Möösi, 3159 Riedstätt – 
neu
Bruno Hostettler, Kappelen, 3156 Riffen-
matt – neu
Nathanael Schmied, Eigen, 3158 Guggis-
berg – neu
Hanspeter Zbinden, Dorf, 3158 Guggis-
berg – neu
Rechnungsprüfungsorgan
Gemäss Art. 49 Ziff. 2 OgR für zwei Jahre 
wählbar:
BDO AG Bern – bisher

Guggisberg, 01. November 2020
Der Gemeinderat

Bekanntmachung des Antrages zur 
Auflösung der Weggenossenschaft  
Zamisholz 
Gestützt auf Artikel 18 Abs. 1 des Geset-
zes vom 16. Juni 1997 über das Verfah-
ren bei Boden- und Waldverbesserungen 
(VBWG; BSG 913.1) gibt der Vorstand der 
Weggenossenschaft Zamisholz bekannt:
dass die Genossenschaft die von ihr er-
stellte Weganlage mit Handänderungsur-
kunde vom 03.04.2017 an die Gemeinde 
Guggisberg zu Eigentum und Unterhalt 
abgetreten hat;
dass die Handänderung mit Datum vom 
29.05.2017  beim zuständigen Grund-
buchamt angemeldet wurde;
dass Genossenschaft damit weder über 
Grundeigentum verfügt noch Unterhalts-
pflichten zu erfüllen hat; 
dass der statutarische Zweck der Genos-
senschaft dahingefallen ist;
dass die Genossenschaft ihre Tätigkeit 
einstellen kann;
dass deshalb an der Hauptversammlung 
vom 8.12.2020 die Auflösung der Genos-
senschaft beschlossen werden soll;
dass nach der Beschlussfassung der Auf-
lösung bei der Volkswirtschaftsdirektion 
ein Antrag auf Genehmigung der Auflö-
sung gestellt werden soll.
Dieser Antrag wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Auflösungshindernde 
Sachverhalte sind der Gemeindeverwal-
tung Guggisberg (Hinweis für die Genos-
senschaft: vollständige Adresse einset-
zen und die Gemeinde vorinformieren!) 
innert 30 Tagen seit der Bekanntmachung 
schriftlich und begründet mitzuteilen.

Guggisberg, den 30.10.2020
Der Vorstand

Baupublikation
Gesuchsteller: Zwahlen von Niederhäu-
sern Karin, Ried 48e, 3156 Riffenmatt
Projektverfasser: E+H Vifian dipl arch 
ARG, Urs Vifian, Wellenried 6, 3150 
Schwarzenburg
Bauvorhaben: Umbau und Sanierung 
Stöckli
Standort: Giebl 61a, Guggisberg-
Gbbl. 771, Landwirtschaftszone, 
2'592’360/1'179’500 
Schutzzonen/Schutzobjekt: rotes Natur-
gefahrengebiet, K-Objekt (erhaltenswert, 
Baugruppe) 
Nutzung: Erstwohnung 
Hauptmasse, Bauart und -materialien: 
gemäss Gesuchsakten
Beanspruchte Ausnahmen: Bauen aus-
serhalb der Bauzone, Art. 24ff RPG, Un-
terschreiten der Raumhöhe nach Art. 67 
BauV
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: bestehende Anschlüsse an das öf-
fentliche Netz, Dachwasser soll vor Ort 
versickert werden
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung, Dorf 67, 3158 Guggisberg
Auflage- und Einsprachefrist: 07.12.2020
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich 
(im Doppel). Lastenausgleichsansprüche, 
die der Gemeinde innert der Einsprache-
frist nicht angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz, BauG). 
Allfällige Kollektiveinsprachen oder ver-
vielfältigte Einzeleinsprachen sind nur 
gültig, wenn die Person oder die Perso-
nengruppe angegeben ist, welche die Ein-
sprechergruppe rechtsgültig zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b BauG). 
Begriff des Lastenausgleichs gemäss 
Art. 30 und 31 BauG: Nutzt ein Grund-
eigentümer einen Sondervorteil, der ihm 
durch eine Ausnahmebewilligung, eine 
Überbauungsordnung oder sonst wie in 
wesentlicher Abweichung von örtlichen 
Bauvorschriften zulasten eines Nachbarn 
eingeräumt ist, so hat er diesen Nachbarn 
zu entschädigen, wenn die Beeinträchti-
gung erheblich ist. 

Guggisberg, 29.10.2020
Baubewilligungsbehörde Guggisberg

Baupublikation
Gesuchsteller: Stefan Dürrenmatt, 
Schwandacker 12, 3156 Riffenmatt
Projektverfasser: Peter Holzbau AG, 
Thunstrasse 9, 3638 Blumenstein
Bauvorhaben: Anbau Maschinenschopf, 
Vergrösserung Heu- und Strohlagerfläche 
Standort: Schwandacher 12, Guggis-
berg-Gbbl. 602, Landwirtschaftszone, 
2'593’650/1'180’340 
Schutzzonen: Gewässerschutzbereich B
Hauptmasse, Bauart und -materialien: 
gemäss Gesuchsakten
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: bestehende Anschlüsse im Trenn-
system
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung, Dorf 67, 3158 Guggisberg
Auflage- und Einsprachefrist: 07.12.2020
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich (im Doppel). Lasten-
ausgleichsansprüche, die der Gemeinde 
innert der Einsprachefrist nicht angemel-
det werden, verwirken (Art. 31 Baugesetz, 
BauG). 
Allfällige Kollektiveinsprachen oder ver-
vielfältigte Einzeleinsprachen sind nur 
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gültig, wenn die Person oder die Perso-
nengruppe angegeben ist, welche die Ein-
sprechergruppe rechtsgültig zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b BauG). 

Guggisberg, 29.10.2020
Baubewilligungsbehörde Guggisberg

Baupublikation
BG Nr.: bbew 512/2020
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde 
Guggisberg, Dorf 67, 3158 Guggisberg
Projektverfasser: Konsilio GmbH, Linden-
hubel 6, 3210 Kerzers
Bauvorhaben: Ersatz Thuja durch Mau-
erelemente
Standort: Guggisberg, Guggisbergstras-
se / Friedhof, Parzellen-Nr. 23, Zone für 
öffentliche Nutzung ZöN
Gewässerschutzmassnahme: Oberflä-
chenwasser versickert
Gewässerschutzbereich A
ISOS Ortsbild
Beanspruchte Ausnahme: Unterschreiten 
des Strassenabstandes (Art. 80 SG i.A.v. 
Art. 81 SG)
Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Guggisberg, Dorf 67, 3158 Guggisberg
Einsprachefrist: bis und mit 7. Dezember 
2020
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsver-wahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen.
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz).

Ostermundigen, 2. November 2020
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 JABERG
Absage Gemeindeversammlung vom 
26. November 2020
Angesichts der Covid-19-Situation und 
der per 26. Oktober 2020 erlassenen All -
gemeinverfügung des Regierungsstatt-
halteramtes Bern-Mittelland hat der Ge-
meinderat beschlossen, auf die Durch-
führung der für den 26. November 2020 
geplanten Gemeindeversammlung zu ver-
zichten und am 20. Dezember 2020 über 
drei Vorlagen an der Urne abstimmen zu 
lassen.
Durchführung einer Gemeindeurnen-
abstimmung am 20. Dezember 2020
Folgende Vorlagen kommen zur Abstim-
mung:
1. Budget 2021
2. Teilrevision Ortsplanung
3. Sanierung Kanalisationsleitungen 

2021 – 2023
Wahlen Gemeinderat
In Anlehnung an Art. 44 Abs. 6des Orga-
nisationsreglements wird bekannt gege-
ben, dass gestützt auf die Publikation vom 
13. und 20. August 2020 innert Frist bis am 
14. September 2020 keine Wahlvorschlä-
ge eingereicht worden sind. Der Gemein-
derat hat zwischenzeitlich verschiedene 
Gespräche geführt. Es konnten zwei Kan-
didaten gefunden werden. Der Gemein-
derat schlägt Rahel Wälti-Schreyer und 
Beat Heiniger zur Wahl vor. 
In Anlehnung an Art. 52 lit. a wird den 
Stimmberechtigten hiermit eine Frist bis 
zum 16. November 2020 gewährt um wei-
tere Vorschläge einzureichen. Liegen der 
Gemeindeverwaltung dahin keine weite-
ren Vorschläge vor, werden die vom Ge-
meinderat vorgeschlagenen Kandidaten 
Rahel Wälti-Schreyer und Beat Heiniger in 
Anlehnung an Art. 52 lit. c vom Gemeinde-
rat als gewählt erklärt. Gehen weitere Vor-
schläge ein, wird am 20. Dezember eine 
Urnenwahl durchgeführt.
Stimmrecht
Das Gemeindestimmrecht besitzen alle 
in kantonalen Angelegenheiten Stimm-
berechtigten, sofern sie mindestens seit 
drei Monaten vor dem Abstimmungstag 
in der Gemeinde Jaberg angemeldet und 
ordnungsgemäss im Stimmregister ein-
getragen sind. Das Stimmregister liegt 
vorschriftgemäss in der Gemeindeschrei-
berei Jaberg auf. Eintragungen oder Strei-
chungen können bis spätestens Freitag, 
18. Dezember 2020 verlangt werden. 
Stimmberechtigte, welche keinen Stimm-
rechtsausweis erhalten oder diesen ver-
loren haben, können bei der Gemeinde-
schreiberei bis zum 18. Dezember 2020, 
12 Uhr ein Duplikat verlangen. 
Stimmlokal und Öffnungszeiten
Sonntag, 20. Dezember 2020 von 10 bis 
11 Uhr
– Gemeindehaus Jaberg, Gemeindesaal 

2. Stock
Briefliche Stimmabgabe
Die briefliche Stimmabgabe ist analog den 
eidgenössischen und kantonalen Abstim-
mungen respektive Wahlen gemäss den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
möglich. Die entsprechenden Weisun-
gen sind auf dem amtlichen Rückantwort-
kuvert abgedruckt. Die Sendung ist der 
Post ausreichend frankiert zu übergeben 
oder kann direkt  in den Briefkasten bei der 
Gemeindeverwaltung eingeworfen wer-
den. Letzte Leerung des Briefkastens bei 
der Gemeindeverwaltung ist am Sonntag, 
20. Dezember 2020, 10 Uhr. Später ein-
gehende briefliche Stimmabgaben sind 
ungültig. Am 29. November 2020 findet 

eine eidgenössische Urnenabstimmung 
statt. Bitte das Stimmmaterial der beiden 
Abstimmungen nicht vermischen und die-
ses getrennt mit den offiziellen Antwort-
couverts retournieren.
Stellvertretung
Die Stimmabgabe mittels Stellvertretung 
ist nicht zulässig.
Auszähllokal
Die Auszählung findet in der Gemeinde-
verwaltung Jaberg statt.
Bekanntgabe der Resultate
Das Abstimmungsergebnis wird nach der 
Auszählung im Schaukasten bei der Ge-
meindeverwaltung angeschlagen, in der 
nächstfolgenden Ausgaben des amtlichen 
Anzeigers und unter www.jaberg.ch pub-
liziert.
Rechtsmittelbelehrung
Bei Abstimmungen in Gemeindeange-
legenheiten kann innert 30 Tagen (bei 
Wahlen innert 10 Tagen) nach der Publika-
tion der Ergebnisse im amtlichen Anzeiger  
beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mit-
telland, Poststrasse 25, 3072 Ostermundi-
gen, Beschwerde geführt werden. Für die 
Anfechtung von Vorbereitungsverhand-
lungen beträgt die Frist 10 Tage. (Art. 67a 
VRPG) Eine allfällige Beschwerde muss 
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen 
und Beweismitteln, eine Begründung und 
die Unterschrift enthalten.
 Jaberg, 2. November 2020
 Einwohnergemeinde Jaberg
 Der Gemeinderat

 KAUFDORF
Absage Seniorennachmittag
Als Folge der neu geltenden Massnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
muss der Seniorennachmittag vom Frei-
tag, 13. November 2020, 14.30 Uhr, im Ge -
meindesaal Kaufdorf, leider abgesagt 
werden.
Wir bitten um Verständnis und hoffen, 
diesen Seniorennachmittag bei entspre-
chender Gelegenheit bald nachholen zu 
können.
Bleibt bitte alle gesund!
 Seniorenrat Kaufdorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Zehnder Thomas, Zihl 1, 
3126 Kaufdorf
Projektverfasser: Fritz Gerber Architektur 
AG, Hauptstrasse 27, 3535 Schüpbach
Vorhaben: Erweiterung Wohnung im 
Dachraum, Erstellen einer Luft/Wasser 
Wärmepumpe
Standort: Zihl 1
Parzellen Nr.: 10
Koordinaten: 2.604.554 / 1.178.020
Ausnahmen: Keine
Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Schutzobjekt: Erhaltenswert
Schutzzone: Keine
Gewässerschutzzone: Gewässerschutz-
bereich A
Gewässerschutzmassahmen: Trennsys-
tem
Auflage- und Einspracheort: Gemeinde-
verwaltung Kaufdorf
Auflage- und Einsprachefrist: 30.11.2020
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflage- und Einsprachefrist bei der 
Einsprachestelle, einzureichen.
 Wattenwil, 23.10.2020
 RegioBV Westamt

 KIRCHDORF
Hydrantenkontrolle 2020
Die Mitarbeiter des Werkhofs Kirchdorf 
und der Brunnenmeister der Energie Belp 
führen anfangs November 2020 die jähr-
liche Hydrantenkontrolle in der gesamten 
Gemeinde Kirchdorf durch. Diese Arbeit 
ist wichtig, um die reibungslose Funktion 
der Löscheinrichtungen im Ernstfall sicher-
zustellen. Hierfür werden Privatgrund-
stücke betreten. Liegenschaftsbesitzer, 
auf deren Grundstück sich ein Hydrant 
befindet, werden gebeten, Bäume und 
Sträucher zurück zu schneiden und an-
dere Hindernisse zu entfernen, damit die 
Zugänglichkeit stets gewährleistet ist.
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Ihr 
Verständnis.
 Bauverwaltung Kirchdorf

Baupublikation
Bauherrschaft: Christian und Brigitte 
 Hager, Blümlisalpweg 10, 3123 Belp
Bauvorhaben: Projektänderung; Umnut-
zung ehemaliges Klassenzimmer 2 in 
2½-Zimmer-Wohnung im UG.
Standort: Dorf 16, 3116 Mühledorf, Par-
zelle Nr. 5 / 4
Zonen: Kernzone; Bauinventar: Bau-
gruppe A, Ortsbildschutzgebiet; Gewäs-
serschutzbereich üB
Beanspruchte Ausnahme: - Unterschrei-
ten bestehender, grosser Grenzabstand 
zu Parzelle Nr. 42 / 4 (Art. 10, Abs. 1 GBR)
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 30. No-
vember 2020
Es wird auf die aufgelegten Gesuchs-
akten verwiesen. Einsprachen und Rechts-
verwahrungen sowie Lastenausgleichs-
ansprüche sind schriftlich und begründet 
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innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfältig-
ten oder weitgehend identischen Einspra-
chen ist anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 26. Oktober 2020
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Baupublikation
Bauherrschaft: Iten Brigitte und Finger 
Roland, Noflenstrasse 28, 3116 Kirchdorf
Projektverfassende: von Känel Holz&Bau 
GmbH, Kienstrasse 81, 3713 Reichenbach 
Bauvorhaben: Anbau / Erweiterung Wohn-
haus
Standort: Thürliacker 3, 3116 Kirchdorf, 
Parzellen Nrn. 853 und 854 
Zonen: Wohnzone W2, Gewässerschutz-
bereich üB
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Anschluss an Gemeindekanalisation
Beantragte Ausnahme: - Überschreitung 
Gebäudelänge (Art. 212, Abs. 1 GBR)
– Überschreitung Gebäudebreite (Art. 
212, Abs. 1 GBR) 
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 7. De-
zember 2020
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsansprüche sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist im Doppel bei der Gemein-
deverwaltung Kirchdorf einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 27. Oktober 2020
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde
 Kirchdorf

Baupublikation
Bauherrschaft: Reinhard und Karin Reist, 
Seegasse 18, 3116 Kirchdorf
Bauvorhaben: Isolation Hobbyraum und 
Werkstatt, Einbau Holzofen mit Kaminrohr 
an der Nordfassade
Standort: Seegasse 18, 3116 Kirchdorf, 
Parzelle Nr. 950
Zonen: Überbauungsordnung «Winkel-
matt»; aerchologische Stätte Kirchdorf, 
Gewässerschutzbereich üB
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 30. No-
vember 2020
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
verwiesen. Einsprachen und Rechtsver-
wahrungen sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.
In Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen 
ist anzugeben, wer die Einsprechergruppe 
rechtsverbindlich zu vertreten befugt ist 
(Art. 35b Baugesetz). Verfügungen und 
Entscheide können in Amtsanzeigern oder 
im Amtsblatt veröffentlicht werden, wenn 
die Postzustellung wegen der grossen 
Anzahl der Einsprachen mit unverhältnis-
mässigem Aufwand verbunden wäre (Art. 
35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 23. Oktober 2020
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

 NIEDERMUHLERN
Einwohnergemeinde – 
ordentliche Versammlung, 
Freitag, 4. Dezember 2020, 20 Uhr 
in der Turnhalle Niedermuhlern
Traktanden:
1. Protokoll der ordentl. Einwohnerge-

meindeversammlung vom 3. Juli 2020; 
Genehmigungsinformation

2. Budget 2021; Beratung und Geneh-
migung, Festsetzung der Steueranlage 
und der Liegenschaftssteuer

3. Wahlen (Art. 13 & 54 ff OgR); Erneue-
rungswahlen Amtsperiode 2021 – 2024:

 3.1: Der Präsident der Gemeinde und 
des Gemeinderates

 3.2: 06 Mitglieder des Gemeinderates
 3.3: 03 Mitglieder der Rechnungsprü-

fungskommission
4. Verschiedenes

Die Genehmigung des Protokolles vom 
3. Juli 2020 erfolgte in Anwendung von 
Art. 66 ff des OgR der Gemeinde.
Beschwerden gegen Beschlüsse und 
Verfügungen der Gemeindeversamm-
lung sind innert 30 Tagen, solche gegen 
Wahlen innert 10 Tagen nach Ablauf der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mit-
telland, Poststr. 25, 3071 Ostermundigen, 
einzureichen.
Verletzungen von Zuständigkeits- und Ver-
fahrensvorschriften sind sofort zu rügen.
Alle in Gemeindeangelegenheiten stimm-
berechtigte Frauen und Männer sind zur 
Versammlung freundlich eingeladen.
 Der Gemeinderat

Überbauungsordnung «Im Baumgärtli»; 
Öffentliche Planauflage
Geringfügige Änderung des Überbau-
ungsplanes «Im Baumgärtli»
Der Gemeinderat Niedermuhlern bringt 
gestützt auf Art. 60 des Baugesetzes so-
wie Art. 122 Abs. 7 der Bauverordnung 
vom 6. März 1985 (BauV) die nachfolgen-
den Änderungen zur öffentlichen Auflage. 
Es ist beabsichtigt, die Änderung im Ver-
fahren der geringfügigen Änderung von 
Nutzungsplänen vorzunehmen.
Überbauungsplan im Baumgärtli:
– Verschiebung unterirdisches Baufeld 

mit Zufahrt
Die Akten liegen während 30 Tagen vom 
29. Oktober bis 30. November 2020 in der 
Gemeindeverwaltung Niedermuhlern öf-
fentlich auf.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
gegen die geplanten Änderungen sind 
innerhalb der Auflagefrist schriftlich und 
begründet bei der Gemeindeverwaltung 
Niedermuhlern, 3087 Niedermuhlern, ein-
zureichen.
 Niedermuhlern, 22.10.2020
 Gemeinderat Niedermuhlern

 RIGGISBERG
Feuerwehr Riggisberg
Feuerwehrdienstpflicht 
Alle in den Gemeinden Riggisberg und 
Rümligen wohnhaften Schweizerbürger-
Innen sowie ausländische Staatsange-
hörige mit Niederlassungsbewilligung C  
sind ab ihrem 19. bis und mit dem 50. Al-
tersjahr feuerwehrdienstpflichtig.
Die Pflicht kann durch aktiven Feuerwehr-
dienst oder die Bezahlung einer Ersatz-
abgabe geleistet werden.
Rekrutierung 2021
Retten? Löschen? Bergen? Gemeinsam 
etwas Gutes tun im Dienst der Öffentlich-
keit?
Die Feuerwehr Riggisberg sucht motivierte 
Personen, die im Frühling 2021 das Feuer-
wehrhandwerk erlernen möchten. In einem 
kameradschaftlichen Umfeld tragen Sie 
dazu bei, im Ernstfall innert Minuten Hilfe 
vor Ort zu leisten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
melden Sie sich bis Montag, 16. Novem-
ber 2020 bei uns! Der Kommandant Fritz 
Rohrbach (079 673 37 65) sowie der  Vize-
kommandant Philippe Anselmini (079 234 
06 31) erteilen gerne weitere Auskünfte.                 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Feuerwehrangehörige, die eine Umteilung 
wünschen, wollen dies bis zum obigen Da-
tum ebenfalls dem Kommandanten oder 
einem der Vizekommandanten mitteilen.
 Kommando Feuerwehr Riggisberg

Jugendfeuerwehr Riggisberg
«Bist du zwischen 14 und 18 Jahre, bist du 
zudem ein Teamplayer, körperlich fit und 
gibst nicht so schnell auf? Dann starte 
jetzt deine Laufbahn in der Feuerwehr 
Riggisberg!»
In der Jugendfeuerwehr erlernst du das 
Handwerk der Feuerwehr. Du erlebst Ver-
lässlichkeit, schliesst Freundschaften und 
engagierst dich sinnvoll.
Informiere und melde dich gleich an. www.
feuerwehr-riggisberg.ch/jugend 
Für die Eltern: Die Sicherheit hat oberste 
Priorität. Erfahrene Feuerwehrinstruktoren 
sorgen dafür, dass Ihr Kind zu keinem Zeit-
punkt irgendeiner Gefahr ausgesetzt ist. 
Bis zum 18. Lebensjahr nehmen die Ju-
gendlichen nur an Übungen, nicht jedoch 
an echten Einsätzen teil.
Bist du neugierig geworden? Dann komm 
doch zusammen mit deinen Eltern am 
28. November um 14 Uhr an unseren Info-
anlass im Feuerwehrmagazin Sandgru-
benweg. Wir freuen uns auf dich!

 RÜEGGISBERG
Ordentliche Versammlung der 
Einwohnergemeinde, Donnerstag, 
10. Dezember 2020, 20 Uhr in der 
Kirche Rüeggisberg
1. Beratung und Genehmigung des Bud-

gets für das Jahr 2021 
 1.1 Festsetzung der Steueranlage für 

die Gemeindesteuern
 1.2 Festsetzung der Steueranlage für 

die Liegenschaftssteuer 
 1.3 Genehmigung Budget 2021
2. Kenntnisnahme von Kreditabrechnun-

gen
 2.1 Strassensanierung Oberbütschel – 

Bütschelegg
 2.2 Strassensanierung Rosshalten – 

Hinteres Ried, Oberbütschel
3. Informationen der Gemeindepräsi-

dentin

4. Ehrungen
5. Verschiedenes
Die Unterlagen zu den einzelnen Geschäf-
ten liegen ab sofort auf der Gemeinde-
schreiberei öffentlich auf. 
Gegen Versammlungsbeschlüsse oder 
wegen Missachtung von Verfahrensvor-
schriften kann innert 30 Tagen beim Re-
gierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, 
schriftlich und begründet Beschwerde 
eingereicht werden. 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung 
liegt jeweils ab dem 20. Tag nach der Ver-
sammlung während 20 Tagen öffentlich 
auf. Während der Auflage kann schriftlich 
Einsprache beim Gemeinderat gemacht 
werden. Der Gemeinderat entscheidet 
über Einsprachen und genehmigt das 
Protokoll.
Alle stimmberechtigten Mitbürgerinnen 
und Mitbürger sind zu dieser Versamm-
lung freundlich eingeladen. Wir verweisen 
zudem auf die Botschaften in den Ge-
meinde-Nachrichten 4/2020.
 Rüeggisberg, 2. November 2020
 Der Gemeinderat

Separatsammlung für Häckselgut 
für gröbere Äste, Hecken- und Baum-
schnitt ab Ø 10 cm
Samstag, 14. November 2020, 9 – 12 Uhr
Viehschauplatz Rüeggisberg
Wir machen darauf aufmerksam, dass an 
dieser Separatsammlung nur Häckselgut 
angenommen wird (kein Grüngut!), d. h. 
gröbere Äste, Hecken- und Baumschnitt 
ab ø 10 cm.
Das Grüngut können Sie mit dem «Grün-
gutpass» – erhältlich auf der Finanzver-
waltung Rüeggisberg – im Abfallzentrum 
Riggisberg, Muristrasse 26, Riggisberg, 
während den geltenden Öffnungszeiten, 
kostenlos anliefern. Dies bringt den Vor-
teil, dass die Entsorgung des Grünguts das 
ganze Jahr hindurch erfolgen und der Zeit-
punkt frei gewählt werden kann.
 Die Gemeindeverwaltung

 RÜMLIGEN
Feuerwehr Riggisberg
Feuerwehrdienstpflicht 
Alle in den Gemeinden Riggisberg und 
Rümligen wohnhaften Schweizerbürger-
Innen sowie ausländische Staatsange-
hörige mit Niederlassungsbewilligung C  
sind ab ihrem 19. bis und mit dem 50. Al-
tersjahr feuerwehrdienstpflichtig.
Die Pflicht kann durch aktiven Feuerwehr-
dienst oder die Bezahlung einer Ersatz-
abgabe geleistet werden.
Rekrutierung 2021
Retten? Löschen? Bergen? Gemeinsam 
etwas Gutes tun im Dienst der Öffentlich-
keit?
Die Feuerwehr Riggisberg sucht motivierte 
Personen, die im Frühling 2021 das Feuer-
wehrhandwerk erlernen möchten. In einem 
kameradschaftlichen Umfeld tragen Sie 
dazu bei, im Ernstfall innert Minuten Hilfe 
vor Ort zu leisten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
melden Sie sich bis Montag, 16. Novem-
ber 2020 bei uns! Der Kommandant Fritz 
Rohrbach (079 673 37 65) sowie der  Vize-
kommandant Philippe Anselmini (079 234 
06 31) erteilen gerne weitere Auskünfte.                 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Feuerwehrangehörige, die eine Umteilung 
wünschen, wollen dies bis zum obigen Da-
tum ebenfalls dem Kommandanten oder 
einem der Vizekommandanten mitteilen.
 Kommando Feuerwehr Riggisberg

Jugendfeuerwehr Riggisberg
«Bist du zwischen 14 und 18 Jahre, bist du 
zudem ein Teamplayer, körperlich fit und 
gibst nicht so schnell auf? Dann starte 
jetzt deine Laufbahn in der Feuerwehr 
Riggisberg!»
In der Jugendfeuerwehr erlernst du das 
Handwerk der Feuerwehr. Du erlebst Ver-
lässlichkeit, schliesst Freundschaften und 
engagierst dich sinnvoll.
Informiere und melde dich gleich an. www.
feuerwehr-riggisberg.ch/jugend 
Für die Eltern: Die Sicherheit hat oberste 
Priorität. Erfahrene Feuerwehrinstruktoren 
sorgen dafür, dass Ihr Kind zu keinem Zeit-
punkt irgendeiner Gefahr ausgesetzt ist. 
Bis zum 18. Lebensjahr nehmen die Ju-
gendlichen nur an Übungen, nicht jedoch 
an echten Einsätzen teil.
Bist du neugierig geworden? Dann komm 
doch zusammen mit deinen Eltern am 
28. November um 14 Uhr an unseren Info-
anlass im Feuerwehrmagazin Sandgru-
benweg. Wir freuen uns auf dich!
Abstimmungen vom 
29. November 2020
Für die eidgenössischen Abstimmungen 
vom 29. November 2020 werden folgende 
Mitglieder aufgeboten:
Präsidentin: Pickhardt Annegret
Mitglieder: Hofer Simon
 Krähenbühl Jolanda
 Stöckli Pascale
Sekretärin:  Schweizer Erna, von Amtes 

wegen
Öffnungszeiten Urnen
Schulhaus Rümligen: 
Sonntag, 10 – 11 Uhr
Hasli, beim Rest. Rössli:
Sonntag, 10 – 11 Uhr
Die briefliche Abstimmung ist per Post 
möglich oder mittels Einwurf in den Brief-
kasten «Gemeindeverwaltung» bis am Ab-
stimmungssonntag, 10.00 Uhr.
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WOHNUNGEN  
LIEGENSCHAFTEN

ZU VERMIETEN

ZU VERKAUFEN

GESUCHT

048192J

Haus gesucht
Wir, eine vierköpfige Familie, suchen ein 
Haus mit Umschwung und freuen uns 
über jeden Hinweis. 

Tel. 079 671 24 68 / 
fam.huus.4@gmail.com 051520J

 

Hier fühlen Sie sich Zuhause! 
 
Riggisberg, Sandgrubenweg 8 
 
4.5-Zimmer-Wohnung 
CHF 1'490.00 inkl. HK/NK 
 

Im 2. Stock (ohne Lift), nach 
Vereinbarung verfügbar, 
grosszügiger Grundriss mit 
Plattenboden im WZ, 
Esszimmer, Küche, Korridor und 
Badezimmer, Laminatboden im 
SZ und den beiden KIZ, 
Geschirrspüler und 
Glaskeramikherd, Kellerabteil, 
grosser Balkon mit herrlicher 
Weitsicht auf die Voralpen. 
 

 
 
Telefon 031 350 56 30 
info@burriplus.ch 051526J

Ab. 1. Feb. 21 zu mieten: sonniges

4 Zimmer-Stöckli + 
geräumige Küche
4 Autominuten von Riggisberg, 
Alpenpanorama, Thunerseesicht
1600.– inkl., Balkon, Sitzplatz

Telefon: 031 / 809 01 83 oder 
079 / 613 05 69 051576J

Zu vermieten ab 1. November 2020

EINSTELLHALLEN-
PLATZ
Dorfstrasse 11, 3126 Kaufdorf 
CHF 100.– / Monat 
Tel. 079 734 37 82 051577J

In Toffen zu vermieten per 1.2.2021 
oder nach Vereinbarung

Loft / Dachwohnung 
mit Galerie
sonnig, ruhig, in erhöhter Lage mit Aus-
sicht auf das Gürbetal und Berge, kom-
fortabler Ausbau mit viel Holz, gross-
zügige Küche, Bad mit Kombiwanne,  
Schwedenofen, Plattenboden, 2 Lau-
ben, grosser Keller, grosse Garage.

Miete inkl. NK und Garage Fr. 1500.–

Tel. 079 812 74 86 051580J

Kaufdorf

Zu vermieten ab 1. Dezember

3½-Zi-Wohnung
1. Stock, zentrale Lage
CHF 1 250.– inkl. NK,  
Parkplatz CHF 40.–

Tel. 078 601 65 02 051581J

 

 
 

Wir haben laufend freie Wohnungen an 
der Belpbergstr. 51/53 + Ahornweg 2/4 

 

1½–Zimmer-Wohnungen 
Mietzins ab mtl. CHF 1'320.- inkl. HK/NK 

 

2½–Zimmer-Wohnungen 
Mietzins ab mtl. CHF 1'550.- inkl. HK/NK 

 

3½–Zimmer-Wohnung 
Mietzins ab mtl. CHF 1'820.- inkl. HK/NK 

 

Bestens auch für Senioren geeignet. 
 

Grosszügige, lichtdurchflutete 
Grundrisse, Parkettboden, Lift, Balkon.  
Bushaltestelle direkt vor dem Haus.  
 

Weitere Auskünfte und detaillierte 
Unterlagen erhalten Sie gerne bei: 

 

i r m immobilien ag 
Bärenmatte 1 

3110 Münsingen 
031 311 11 32 

 

In Schwarzenburg zu vermieten 
ab März 2021 neu renovierte

3 ½ - Zi - Wohnung  
112m2 mit Galerie Fr. 1200.– 
+ Fr. 200.– NK mtl.
Nähere Auskunft Tel. 031 731 08 74

WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D
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Zu vermieten in Belp, Eisselweg 25 
ab 01. Februar 2021

helle 4½-Zi.-Wohnung 

im 2.OG (86 m2)
- grosser Balkon mit Weitsicht
- moderne Küche
- Platten- und Parkettböden
- Bad und zusätzliches WC
- ruhige Lage
- ohne Haustiere.
Miete mtl. Fr. 1270.– zuzügl. NK  
Fr. 200.– u. Garage Fr. 100.–
Tel. 031 312 5039 ganztags u.abends

zu vermieten im
Dorf Schwarzenburg

Schreiner-Werkstatt

eingerichtet mit Maschinen und
Werkzeug. Diverses Material.  
Max. 5 Arbeitsplätze.
Ca. 250 m2: Helle, 280 cm hohe 
Werkstatt, Büro, Fertigmacherei,
Vorraum, WC. Zentralheizung.  
Gute Zufahrt.
Fr. 1'500.– inkl. NK 
Hauser-Antiquitäten
031 731 01 73

Erfolgreich Verkauft 
im Gürbetal.

Rolf Allimann
079 375 00 57

rolf.allimann@follow.immo
www.follow.immo

Zu vermieten in Schwarzenburg

Per 1. Februar 2021

3-Zimmer Dachwohnung
Miete inkl. NK Fr. 1000.– 
Garagenplatz Fr. 70.–
Auskunft: Tel. 031 731 11 54

Zu kaufen gesucht

Ferienwohnung
Berner Oberland oder Wallis

Mit Parkplatz. Telefon 062 212 00 28

Zu kaufen gesucht

Einfamilienhaus
Normales Preisleistungsverhältnis

Telefon 027 921 60 55

Zu vermieten im Zentrum von
Schwarzenburg  2 Min. vom Bhf.

3 ½ Zi-Wohnung (90m2)
nachhaltig saniert - beste Wohnqualität

Fr. 1’400.00
V. Messerli 031 536 29 20 / 079 622 50 33

IMMOBILIEN TREUHAND AG

Zu verkaufen:
Immobilien | Treuhand | Finanzplanung

3550 Langnau | 034 402 80 80

An ruhiger, sonniger Lage – Reiheneinfamilien-
haus zum Familienpreis! 
4½- bis 5½-Zimmer-Reiheneinfamilienhaus mit viel Potenzial

Adresse: Fröschenmösliweg 25 | 3114 Wichtrach
Gebäudevolumen: 575 m³
Wohnfläche: ca. 159 m²
Richtpreis: CHF 410 000.—

Ihre Vorteile:
Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis; kann als 4½- bis 5½-Zimmer-Reiheneinfamilienhaus 
genutzt werden; Raum und Platz eigene Um- und Ausbauwünsche zu realisieren; grosszügiger, 
sonniger Wohn-/Essbereich; ausgebautes Dachgeschosszimmer; grosser Hobby-/Bastelraum 
im Untergeschoss; gedeckter Sitzplatz; gepflegter Aussenbereich; Einzelgarage; zusätzlicher 
Abstellplatz vor der Garage; ruhiges, sehr sonniges und familienfreundliches Wohnquartier

Möchten Sie die Liegenschaft besichtigen? Oder haben Sie Fragen?
Gerne stehen wir Ihnen telefonisch unter 034 402 80 80 zur Verfügung.

Mehr Infos: www.kipfer-ag.ch

DU
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Duplikate können bis am Donnerstag, 
26. November 2020, 17.00 Uhr, persönlich 
auf der Gemeindeverwaltung bezogen 
werden.
 Gemeinderat Rümligen

Baupublikation
BG Nr.: bbew 519/2020
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde 
Rümligen, Schulhausstrasse 23, 3128 
Rümligen
Projektverfasser: Einwohnergemeinde 
Rümligen, Schulhausstrasse 23, 3128 
Rümligen
Bauvorhaben: Abbruch bestehendes 
Containerraumsystem und Velostän-
der
Standort: Rümligen, Schulhausstras-
se 21, Parzellen-Nr. 262, Zone für öf-
fentliche Nutzungen ZöN, Koordinaten 
2'604'180/1'186'450
Gewässerschutzbereich B
Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Rü mligen, Schulhausstrasse 23, 3128 
Rümligen
Einsprachefrist: bis und mit 7. Dezember 
2020
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nert der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken.
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz).

Ostermundigen, 5. November 2020
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 RÜSCHEGG
Feuerwehr Rüschegg-Guggisberg
Verschiebung Informations- und Ein-
schreibeabend
Aus aktuellem Anlass kann der Informa-
tions- und Einschreibeabend nicht wie 
geplant durch-geführt werden.
Das Kommando ist bestrebt, den Termin 
neu anzusetzen, sobald grössere Ver-
sammlungen wieder erlaubt sind.
Das neue Datum wird im Amtsanzeiger 
publiziert.
Für allfällige Fragen steht der Komman-
dant Patrik Ulrich (Telefon 079 641 27 79) 
gerne zur Verfügung.

Das Feuerwehrkommando
Urnenwahlen vom 29. November 2020
Während der Anmeldefrist für die Gesam-
terneuerungswahlen sind mehr Wahlvor-
schläge eingelangt, als Sitze zu vergeben 
sind. Somit hat eine Urnenwahl stattzu-
finden, welche vom Gemeinderat auf 
Sonntag, 29. November 2020 festgelegt 
worden ist.
Es sind die folgenden Wahlvorschläge, 
geordnet in alphabetischer Reihenfolge 
und nach "bisher" und "neu" eingelangt:
Gemeinderat (7 Mitglieder)
-  Fankhauser Gottfried, 1971, Landwirt, 

Dorf, 3154 R. Heubach, SVP (bisher)
-  Hirschi Markus, 1956, Verkaufsleiter, 

Gambach, 3153 R. Gambach, FDP (bisher)
-  Hostettler Jürg, 1964, Landwirt, Haus-

matt, 3153 R. Gambach SVP (bisher)
-  Nussbaum Fabienne, 1993, Studentin, 

Eygrund, 3154 R. Heubach Uue, (bisher)
-  Zbinden Daniela, 1975, Bestatterin, Dorf, 

3154 R. Heubach Uue (bisher)
-  Kohli Robert, 1971, Dipl. Metzger, Stock-

matt, 3154 R. Heubach, FDP (neu)
-  Meri Susanna, 1980, Eventplanerin, 

Heuhubel, 3154 R. Heubach, Uue (neu)
-  Roggli Beat, 1966, Polizist, Längenbo-

den, 3154 R. Heubach, FDP (neu)
Schulkommission (4 Mitglieder)
-  Binggeli Melanie, 1977, Kauffrau / Haus-

frau, Stössen, 3154 R. Heubach, Uue 
(bisher)

-  Pauli Eliane, 1990, Koch, Bundsacker, 
3154 R. Heubach, SVP (neu)

-  Portmann Dania, 1984, Verkäuferin, 
Stockmatt, 3154 R. Heubach, Uue (neu)

-  Schmid Sabine, 1981, Pflegehelferin 
SRK, Zürchersberg, 3153 R. Gambach 
FDP (neu)

-  Zwahlen Verena, 1980, Koch / Hausfrau, 
Badhubel, 3153 R. Gambach SVP (neu)

Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind alle seit mindestens 
drei Monaten in der Gemeinde wohnhaf-
ten Schweizerbürger/innen, die das 18. 
Altersjahr zurückgelegt haben und in kan-
tonalen Angelegenheiten stimmberechtigt 
sind.
Stimmabgabe
Die Stimmberechtigten geben ihre Stim-
me entweder persönlich oder brieflich ab. 
Die Stimmabgabe mittels Vertretung ist 
nicht gestattet.
Für die briefliche Stimmabgabe gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen:
Wer brieflich stimmen will, legt die Stimm- 
und/oder Wahlzettel in das graue "Stimm-
couvert für Stimm- und Wahlzettel" und 
klebt dieses zu. Das graue Stimmcouvert 
darf keine Kennzeichen tragen. Die Stimm-
berechtigten setzen ihre Unterschrift auf 
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die Ausweiskarte und stecken diese zu-
sammen mit dem grauen Stimmcouvert 
in das weisse Zustell- und Antwortcou-
vert, die Ausweiskarte mit Adresse der 
Gemeinde gegen das Sichtfenster.
Das Zustell- und Antwortcouvert ist ent-
weder
a) der Post (frankiert) zu übergeben oder
b)  während der Öffnungszeiten auf der 

Gemeindeverwaltung abzugeben oder
c)  in den Briefkasten bei der Gemeinde-

verwaltung einzulegen.
Wird die Sendung der Post übergeben, 
muss sie vom Gemeindevertreter bis spä-
testens am Freitag vor dem Wahltag (17.00 
Uhr) bei der Poststelle abgeholt werden 
können. Eine letzte Leerung des Briefkas-
tens bei der Gemeindeverwaltung erfolgt 
am Wahltag um 9.00 Uhr.
Die briefliche Stimmabgabe ist ungültig, 
wenn
a)  ein anderes als das Zustell- und Ant-

wortcouvert benützt wird,
b)  die eigenhändige Unterschrift der 

stimmberechtigten Person auf der Aus-
weiskarte fehlt,

c)  das Antwortcouvert verspätet eintrifft.
Öffnungszeiten Wahl- und Abstim-
mungslokale
Hauptbüro: Hirschhorn Gemeindeverwal-
tung und Filialbüro: Schulhaus Bundsa-
cker
Sonntag: 11.00 bis 12.00 Uhr
Gemeindeverwaltung Rüschegg
Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr
13.30 bis 17.00 Uhr
Stimmberechtigte, die kein Wahlmaterial 
erhalten oder die Ausweiskarte verloren 
haben, können bis Donnerstag, 26. No-
vember 2020 bei der Gemeindeschrei-
berei ein Doppel verlangen.

Rüschegg, 22. Oktober 2020
Der Gemeindeschreiber: Markus Oberer

Ordentliche Gemeindeversammlung
Freitag, 11. Dezember 2020 um 20.15 Uhr 
im Mehrzweckgebäude Pfadern.
Traktanden:
1. Wahlen
2. Budget 2021 - Genehmigung
3.  Schulreglement und Dienst- und Be-

soldungsreglement, Änderungen auf-
grund der Einführung von Tagesschul-
angeboten - Genehmigung

4.  Waldunternehmung Forst Gantrisch - 
Genehmigung Organisationsreglement

5.  Sanierung Lochstrasse - Genehmigung 
Verpflichtungskredit

6.  Abrechnung Verpflichtungskredit GEP 
Massnahmen - Orientierung

7. Verschiedenes
Aktenauflage:
Die Unterlagen zu den Traktanden 3 und 
4 liegen 30 Tage, die Unterlagen zu den 
übrigen Traktanden 10 Tage vor der Ge-
meindeversammlung öffentlich in der Ge-
meindeverwaltung auf.
Rechtsmittelbelehrung:
Beschwerden gegen Versammlungsbe-
schlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahl-
sachen innert 10 Tagen) nach der Ver-
sammlung schriftlich und begründet beim 
Regierungsstatthalteramt Bern - Mittel-
land einzureichen (Art. 63ff Verwaltungs-
rechtspflegegesetz).
Die Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften ist sofort zu be-
anstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz; 
Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann ge-
gen Wahlen und Beschlüsse nachträglich 
nicht mehr Beschwerde führen.
Stimmberechtigung:
Stimmberechtigt sind alle seit mindes-
tens drei Monaten in der Gemeinde 
wohnhaften Schweizerbürgerinnen und 
Schweizerbürger, die das 18. Altersjahr 
zurückgelegt haben und in kantonalen 
Angelegenheiten stimmberechtigt sind.
COVID-19 Schutzmassnahmen:
Es gilt Maskenpflicht!
Angesichts der geltenden Bestimmungen 
wird auf ein Apéro nach der Gemeinde-
versammlung (GV) verzichtet.
Das Betreten sowie Verlassen des Ver-
sammlungslokals hat gestaffelt und mit 
dem nötigen Abstand zu erfolgen. Die 
Weisungen sind zu beachten.
Da der Mindestabstand während der GV 
nicht gewährleistet werden kann, sind alle 
Teilnehmenden angehalten, am Eingang 
die Hände zu desinfizieren und sich direkt 
auf den Sitzplatz zu begeben. Der dort 
aufliegende Registraturzettel ist auszu-
füllen und abzugeben. Während der ge-
samten GV sind Hygienemaske zu tragen 
und der Sitzplatz ist nicht zu verlassen.
Kranke Personen oder solche, die mit ei-
ner kranken Person im Haushalt leben, 
sollen zuhause bleiben und die Isolations- 
und Quarantänemassnahmen des BAG 
beachten.
Weitere und anderslautende Instrukti-
onen der Versammlungsleitung bleiben 
vorbehalten.

Der Gemeinderat

Gemeinderatsinformationen Rüschegg
September und Oktober 2020
Präsidiales, Finanzen und Personal
Der Gemeinderat beschliesst:
•  Nach erfolgter öffentlicher Stellen-

ausschreibung und durchgeführtem 
Evaluationsverfahren Herrn Hans Rudolf 
Scheuner, Hinterfultigen, ab 01.03.2021 
als neuen Förster / Betriebsleiter anzu-
stellen.

Der Gemeinderat verabschiedet:
•  Die definitive Traktandenliste für die Ge-

meindeversammlung vom 11. Dezember 
2020, welche im Anzeiger und auf der 
Homepage der Gemeinde veröffentlicht 
wird. Zusätzliche Informationen zu den 
Gemeindeversammlungsgeschäften 
werden in der Botschaft, dem "Dr Rü-
schegger", welcher Anfang Dezember 
2020 in alle Haushaltungen der Gemein-
de Rüschegg verteilt wird, publiziert.

Soziales
Der Gemeinderat beschliesst:
•  Dem Verein "Altersnetzwerk Region 

Gantrisch" beizutreten und genehmigt 
die anfallenden pro Kopf Kosten in der 
Höhe von maximal Fr. 4.00.

Infrastruktur
Der Gemeinderat beschliesst:
•  Den Kredit von Fr. 719'000.00 für Sa-

nierung der Erschliessungsstrasse 
Eywald-Gustern freizugeben und ver-
gibt die Arbeiten für die 3 Böschungs-
sicherungen bei diesem Projekt gemäss 
Offerte zum Preis von Fr. 100'880.85 
(inkl. MwSt.) an die Bagger Stoll AG aus 
Rüschegg Heubach.

•  Einen Kredit von Fr. 31'000.00 für die TV- 
und Spülarbeiten der Wartungszone 4 
(Bundsacker, Stockmatt Dorf Heubach 
und Stössen) und vergibt die Spülarbei-
ten für die Wartungszone 4 zum Preis 
von Fr. 15'497.25 (inkl. MwSt.) an die Fir-
ma Ernst von Niederhäusern aus Burgi-
stein sowie die Kanalfernsehaufnahmen 
für die Wartungszone 4 zum Preis von 
Fr. 15'060.05 (inkl. MwSt.) an die Inno 
Service AG aus Oberbalm.

Bildung, Kultur & Sport
Der Gemeinderat beschliesst:
•  Die Musikschule der Region Schwar-

zenburg Sense mit Fr. 400.-- pro Jahr 
und teilnehmendem Schüler mit Wohn-
sitz Rüschegg für die nächsten 2 Jahre 
zu unterstützen. Auf Gesuch hin kann 
auch die Musikgesellschaft Rüschegg 
im gleichen Umfang von der Förder-
massnahme profitieren.

Der Gemeinderat

Baupublikation
Gesuchsteller Schmid Peter 
Binzmühlestrasse 331,
8046 Zürich
Projektverfasser: Bauherrschaft
Bauvorhaben: Abbruch alte Hühnerstäl-
le, Neubau Voliere, Hühnerstall und Werk-
zeugschup-pen, Bau eines Teiches, Ge-
wächshaus und Carport
Standort: Hübeli, 3154 Rüschegg Heu-
bach
Parzelle Nr. 529 + 2546
Gebäude Nr. 476
Zone LWZ
Nachgesuchte Ausnahmebewilligun-
gen:
RPG Art. 24 + BauG 81ff; Bauvorhaben 
ausserhalb des Baugebietes
Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Rüschegg, Hirsch-
horn 298a, 3153 Rüschegg Gambach
Auflage- & Einsprachefrist bis & mit:
30. Oktober 2020
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich. Lastenausgleichs-
ansprüche, die der Bewilligungsbehörde 
innert der Einsprachefrist nicht angemel-
det werden, verwirken (Art. 31 BauG).
Rüschegg Gambach, 23. Oktober 2020
Namens der Gemeinde-Baupolizeibehörde:

Bauverwaltung Rüschegg

SCHWARZENBURG
Altpapiersammlung
Aufgrund der Massnahmen vom BAG be-
treffend COVID-19 findet an den folgen-
den Tagen eine Sondersammlung fürs 
Altpapier statt: 
Altpapier
Die Papiersammlung wird wie bereits die 
letzten zwei Male von der Weber Trans-
porte AG durchgeführt. Das Altpapier ist 
am Abfuhrtag bis 7:00 Uhr an den üb-
lichen Kehrichtstandorten gebündelt 
bereitzustellen. Die Sammlung findet am 
Donnerstag, 19. November 2020 statt. 
Sofern aus Kapazitätsgründen nicht das 
gesamte Altpapier eingesammelt werden 
kann, wird die Sammelroute am Freitag, 
20. November 2020 weitergeführt. Ein er-
neutes Anfahren bereits be-dienter Sam-
melplätze wird nicht durchgeführt
Art der Bereitstellung
Das Altpapier ist in ordentlichen Bündeln
bereit zu stellen. Es dürfen keine anderen 
Materialien wie zum Beispiel Karton ent-
halten sein. Ansonsten werden die Bündel 
nicht mitgenommen. 
Diese Dienstleistungen sind kostenlos. 
Es sind bei der Altpapiersammlung keine 
Kehrichtmarken anzubringen.
Karton
Das gesammelte Karton kann wie ge-
wohnt bei der Sammelstelle Pöschen 
unentgeltlich abgegeben werden. 
Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen 
die Bauverwaltung zur Verfügung. 

Bauverwaltung Schwarzenburg

Absage Sammlungen Sonderabfälle 
im Jahr 2020
Infolge dem angepassten Entsorgungsan-
gebot der Sammelstelle Pöschen wurden 

Abklärungen getätigt, um eine Sammlung 
für die Sonderabfälle zu organisieren. Auf-
grund der geltenden Gewässerschutzvor-
schriften gibt es in Schwarzenburg keinen 
geeigneten Standort, auf welchen zurück-
gegriffen werden könnte. Somit kann im 
Jahr 2020 keine Sammlung für die Son-
derabfälle, welche bei der Sammelstelle 
Pöschen nicht mehr abgegeben werden 
dürfen, organisiert werden. Mit baulichen 
Massnahmen wird das Problem ab dem 
Jahr 2021 angegangen werden. Bitte ent-
sorgen Sie bis dahin weiterhin den Son-
derabfall über den jeweiligen Fachhandel. 
Bei Verkauf von Materialien, welche der 
Klasse Sonderabfall entsprechen, sind 
diese verpflichtet, die entsprechenden 
Rückstände aus Farben, Chemikalien, 
Batterien, Medikamente etc. anzuneh-
men.

Bauverwaltung Schwarzenburg

Zukunftswerkstatt 
Gemeinde Schwarzenburg / Absage 
Workshop vom 7. November 2020
Aufgrund der steigenden Corona-Fallzah-
len muss der geplante Workshop vom 7. 
November 2020 in der Pöschen leider 
abgesagt werden. Aufgeschoben ist aber 
keinesfalls aufgehoben! Wir bleiben am 
Thema und führen den Workshop voraus-
sichtlich im Frühling/Sommer 2021 durch. 
Wir werden Sie frühzeitig informieren.
Die Arbeitsgruppe Ortsförderung und der 
Gemeinderat bedanken sich herzlich für 
die vielen Rückmeldungen aus der Be-
fragung. 
Erste Resultate werden in der November-
ausgabe des „schwarzenburgers“ und auf 
der Home-page publiziert.

Gemeinderat Schwarzenburg

Burgergemeinde Wahlern 
Ordentliche Versammlung der Burger-
gemeinde Wahlern Mittwoch, 18. No-
vember 2020, 20.00 
Aula Oberstufenzentrum Schwarzen-
burg
Traktanden:
1.  Protokoll der Burgerversammlung vom 

20. November 2019
2. Orientierung zum Jahr 2020
3. Forst-, & Burgergutsrechnung 2019
4. Nachkredit Fremdarbeiten Kt. 810.315.01
5.  Voranschlag Forst-, & Burgergutsrech-

nung 2021
6.  Gemeindeunternehmung Forst Gant-

risch
a) Beitritt
b) Genehmigung Organisationsreglement
c) Genehmigung Startkapital

7. Neubau Badhubel
a) Finanzierung
b) Rückkaufvertrag

8. Wahlen
a) Präsident
b) Ratsmitglieder
c) Revisionsstelle

9. Verschiedenes
Die Versammlungsunterlagen liegen 10 
Tage vor der Burgerversammlung  zur Ein-
sichtnah-me durch die stimmberechtig-
ten Burgerinnen und Burger beim Burger-
schreiber auf. Zudem sind die Geschäfte 
auf der Homepage (www.bgwahlern.ch) 
aufgeschaltet. Das Protokoll der Burger-
versammlung vom 18. November 20 liegt 
15 Tage nach der Burgerversammlung 
während 30 Tagen beim Burgerschreiber 
öffentlich auf. 
Alle stimmberechtigten Burgerinnen 
und Burger sind zu dieser Versammlung 
freundlich eingeladen. Stimmberechtigt 
sind: Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinde Schwarzen-burg, welche den 
Heimatort Wahlern / Schwarzenburg be-
sitzen, das 18. Altersjahr zurückge-legt 
haben und bei der Einwohnerkontrolle 
ordnungsgemäss angemeldet sind. 
Gegen Beschlüsse der Burgerversamm-
lung kann innert 30 Tagen nach der Ver-
sammlung beim Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland Beschwerde geführt 
werden. Die Beschwer-defrist beginnt am 
Tag nach der Gemeindeversammlung. 
GRATIS WEIHNACHTSBAUM 
Alle anwesenden Burgerinnen und 
Burger erhalten einen 
Gutschein zum Bezug eines Weih-
nachtsbaums in Wunschgrösse. 

Burgergemeinde Wahlern 
Der Präsident: Daniel Beyeler, Hintermutten 3 

Der Burgerschreiber: Vifian Klaus, 
Thunstr. 59

Altöl - Wissenswertes und Entsorgung - 
keine Abgabe mehr in der Sammelstelle 
Pöschen bis 31. März 2021
Mineralische Altöle und verbrauchtes 
Speiseöl sind Sonderabfälle. Sie werden 
separat gesammelt und verwertet. Im 
Haushalt fallen in der Regel nur Kleinst-
mengen an Speiseöl an. Zum Schutz der 
Gewässer dürfen Öle und Fette auf kei-
nen Fall über die Kanalisation entsorgt 
werden.
Abgabe
Industrie und Gewerbe müssen ihre mi-
neralischen Altöl- oder Speiseölabfälle di-
rekt bei den zugelassenen Verwertungs- 
und Aufbereitungsanlagen anliefern oder 
es von diesen abholen lassen.
Für mineralisches Altöl und Speiseöl aus 
dem Haushalt steht die Sammelstelle 
Pöschen von April bis Oktober während 
folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung:
Jeweils Donnerstagnachmittag, 13.30 – 
17.00 Uhr und Samstagvormittag 08.30 
– 11.30 Uhr

Wissenswertes
• I n der Kanalisation führen ölhaltige Ab-

fälle zu Ablagerungen und in der Folge 
zu einem teuren zusätzlichen Reini-
gungsaufwand. Öl darf deshalb nicht 
unnötig ins Wasser gelangen. Ein Liter 
Mineralöl kann eine Million Liter Trink-
wasser verschmutzen

•  Wenn sich keine Sammelstelle in der 
Nähe befindet, können kleinste Men-
gen an Speiseöl (bis drei Deziliter) in gut 
verschlossenen Kunststoffbehältern in 
den Hauskehricht gegeben werden. So 
können Sie zum Beispiel die Winterzeit 
überbrücken. 

•  Speiseölgemische wie beispielsweise 
Salatsaucen ebenfalls in verschlosse-
nen Kunststoffbehältern in den Haus-
kehricht geben.

•  Fettiges oder öliges Kochgeschirr vor 
dem Abwasch mit Haushaltpapier aus-
reiben.

Bauverwaltung Schwarzenburg

Keine Abgabe mehr von Neophyten in 
der Grüngutsammelstelle Brüllen bis 
31. März 2021
Neophyten sind vom Menschen einge-
führte oder eingeschleppte Pflanzenar-
ten, die ursprünglich in Mitteleuropa nicht 
heimisch waren. Die meisten Neophyten 
sind für die Artenvielfalt kein Problem. Ei-
nige Arten aber – die sogenannten inva-
siven Neophyten – vermehren sich sehr 
stark und überwuchern in rasantem Tem-
po auch Flächen, die unter Naturschutz 
stehen. Dadurch bedrängen sie die teils 
seltenen und bedrohten einheimischen 
Arten und die Artenvielfalt und Biodiver-
sität geht zurück. Vögel verbreiten zum 
Beispiel die Beeren der Kirschlorbeer-
pflanzen aus den Gärten in die Wälder, 
wo sich die Pflanze dann auf Kosten der 
einheimischen Arten ra-sant ausbreiten 
kann. Aus diesem Grund bitten wir die 
Bevölkerung, die sich stark ausbreitende 
Pflanzen auszugraben und zur Entsor-
gung zu bringen. Sie werden danach in 
eine Verbrennungsanlage geführt. 
Da die Neophyten in der Winterzeit nicht 
blühen, wird die zur Verfügung gestellte 
Mulde Anfangs November geräumt und 
per 1. April 2021 wieder bereitgestellt. 

Bauverwaltung Schwarzenburg

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Bernaville Immobilien 
AG, Schwarzenburg, Langenwilweg 94,
3150 Schwarzenburg
Projektverfasser: STUDIO JES Rüdiger-
strasse 10, 8045 Zürich
Bauvorhaben: Erstellen Baupiste ab der 
Freiburgstrasse für den Ersatzneubau und 
die Instandsetzung der Stiftung Bernaville 
(befristet bis am 31.08.2023) 
Standort: Parz.-Nr. 4450, 221, 1038, 1444, 
Langenwilweg 94/Freiburgstrasse, 3150 
Schwarzenburg
Zone: Landwirtschaftszone, Fruchtfolge-
fläche
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Meteorwasser: Das Oberflächen-
wasser wird vor Ort versickert.
Beanspruchte Ausnahmen:
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 ff. RPG)
Auflageort und Einsprachestelle:
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 3150 
Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis:
30. November 2020
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 
8, 3150 Schwarzenburg,  einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 26. Oktober 2020
Die Bauverwaltung

 THURNEN
Einreichung Wahlvorschläge für die 
Urnenwahlen vom 20. Dezember 2020
Der Gemeinderat Thurnen hat am 28. Ok-
tober 2020 beschlossen, anstelle der De-
zember-Gemeindeversammlung Urnen-
wahlen anzuordnen. 
Die Ersatzwahlen für den Gemeinderat 
Lohnstorf und die Kommissionsmitglieder 
in die Baukommission richten sich wäh-
rend der Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 
31.Dezember 2021 nach Art. 5 des Fusi-
onsreglements vom 8.September 2019.
Wahlvorschläge können gestützt auf die 
Allgemeinverfügung des Regierungsstatt-
halters vom 26. Oktober 2020 und das 



Der Anzeiger   G Ü R B E T A L  |  L Ä N G E N B E R G  |  S C H W A R Z E N B U R G E R L A N D

TRAUERANZEIGEN

Seite 7 | 5. November 2020 | Nr. 45

Danksagung

Für die vielen Zeichen der Anteilnahme beim Heimgang von

Bernhard Jordi
möchten wir unseren herzlichen Dank zum Ausdruck bringen.
Besonderen Dank allen, die ihm Zeit seines Lebens Gutes und Liebes erwiesen haben, die ihm in 
den letzten Monaten telefoniert oder ihn in Frutigen noch besucht haben.

Allen die an seiner Begräbnisfeier teilgenommen haben, danken wir vielmals. Auch die tröstenden 
Worte in den Kondolenzbriefen, die schönen Blumen und die Zuwendungen an das Pflegeheim 
Pro Senectute in Frutigen sowie die Spenden an die Agentur C haben uns sehr berührt.

Wir danken den Mitarbeitenden im Pflegeheim Pro Senectute, Frau Theresa Fiechter als liebevolle 
Seelsorgerin, Frau Dr. med. Ursula Schafroth und Herr Dr. Ulrich Stoller für die medizinische Be-
treuung, Pfarrer Paul Veraguth für die besinnlichen Worte am Grab und die zum Nachdenken auf-
fordernde Predigt, Dora Widmer und Häme Ulrich für die musikalische Umrahmung, Hans Berger, 
Bestatter und Martin Rüfenacht, Sigrist für die organisatorische Betreuung.

Hilterfingen, im Oktober    die Trauerfamilien

051557J

 Die Zeit geht nicht, sie stehet still
 Wir ziehen durch sie hin.
 Sie ist ein Karawanserei
 Wir sind die Pilger drin.
 Gottfried Keller

Wir trauern um meinen lieben Gatten und liebsten Lebensgefährten, unseren Vater, Grossvater,  
Urgrossvater und Schwiegervater, unseren Vati, Pati und Fritz

Fritz Schmalz
27. Februar 1933 – 28. Oktober 2020

Wir sind dankbar für alles, was Du uns gegeben hast und für Dein ganzes  
wunderbares Dasein. In unseren Herzen tragen wir Dich mit uns. 

 Hannelore Schmalz-Bähler
 Beat Schmalz und Marlene Schütz
  Anna-Lisa Schmalz
 Brigitte und Mohamed Bedoui
  Nadia und Markus Gautschi mit Lara und Lea
  Dounia Bedoui und Artur Radziszewski mit Kamil
  Karim Bedoui und Michelle Schär
 Christine und Bernard Chappuis mit Jonathan
 Verwandte und Freunde

Freitag, 6. November 2020 ausschliesslich im engsten Familienkreis in der Kirche Riggisberg statt.

Stiftung entrichten, PC 10-61645-5, Vermerk Fritz Schmalz.

Traueradresse: Hannelore Schmalz, Jägerweg 4, 3132 Riggisberg

Seht Ihr den Mond dort stehen
Er ist nur halb zu sehen
Und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.
Matthias Claudius

051572J

051573J

Wir haben auf dem Friedhof Wahlern von

Ruth Winkler
7. Dezember 1937 – 21. Oktober 2020

Abschied genommen.

        Die Trauernden             

Abschied

Aber was sich keiner verdienen kann,
schenkt Go   in seiner Güte.
Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat.

Römer 3.24

Traurig, jedoch mit vielen schönen Erinnerungen, nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Ehemann, unserem Vätu, Grossvätu, Bruder und Onkel

15. Februar 1940  - 2. November 2020

Nach einem reich erfüllten Leben dur  e er friedlich einschlafen.

Trauerfamilie

Martha Zwahlen-Kappeler
Klaus Zwahlen
Käthi und Arthur Harnisch-Zwahlen
   Debora und Kevin Aebischer
   Valerie Harnisch
Maja und Holger S  egler-Zwahlen
   Tabitha und Michal
Margrit und Jaroslav Kuneš-Zwahlen
   David, Jonatan und Benjamin
Dorothea und Hansruedi Büchler-Zwahlen
   Ester, Sem, Debora und Nathanael
Hedi Messerli-Zwahlen und Familie

Die Beerdigung  ndet im engeren Familienkreis sta  .
Eingehende Spenden gehen an die Spitex Schwarzenburg oder an Open Doors Schweiz.

Traueradresse:
Martha Zwahlen-Kappeler
Pfa  enbühl
3152 Mamishaus
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Organisationsreglement (OgR), Anhang II 
Art. 19, bis am 23. November 2020, 17 Uhr, 
(27 Tage vor dem Wahltag) auf der Ge-
meindeverwaltung eingereicht werden. 
Für folgende Sitze können Wahlvorschlä-
ge eingereicht werden: 
– Ersatzwahl Gemeinderat für den Ortsteil 

Lohnstorf. Wählbar sind alle stimmbe-
rechtigten Personen aus dem Ortsteil 
Lohnstorf. 

– Ersatzwahl Baukommission für den 
Ortsteil Mühlethurnen. Wählbar sind 
alle stimmberechtigten Personen aus 
dem Ortsteil Mühlethurnen. 

– Ersatzwahl Baukommission für den Orts-
teil Lohnstorf. Wählbar sind alle stimm-
berechtigten Personen aus dem Ortsteil 
Lohnstorf. 

Gestützt auf das OGR Anhang II, Art. 19 
Abs. 2 müssen die Wahlvorschläge von 
10 stimmberechtigten Personen der Ge-
meinde Thurnen unterzeichnet sein.
Weisen gestützt auf das OGR Anhang II 
Art. 24 alle bereinigten Wahlvorschläge 
nicht mehr Kandidaten auf als Sitze zu 
vergeben sind, erklärt der Gemeinderat 
die Vorgeschlagenen als gewählt. Kön-
nen sämtliche Sitze der vorgenannten Er-
satzwahlen still besetzt werden, so findet 
für diese ein öffentlicher Wahlgang nicht 
statt.
 Der Gemeinderat

Absage Gemeindeversammlung / 
Anordnung Urnenabstimmung und 
–wahlen am 20. Dezember 2020
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 28. Oktober 2020 beschlossen, die 
für den 7. Dezember 2020 geplante Ge-
meindeversammlung infolge der Corona-
Pandemie abzusagen und eine Urnenab-
stimmung sowie Urnenwahlen anzuord-
nen. Der Beschluss erfolgt gestützt auf 
die Allgemeinverfügung des Regierungs-
statthalteramtes vom 26. Oktober 2020 
und gestützt auf das Organisationsregle-
ment der Gemeinde Thurnen, Anhang II 
Bestimmungen zu den Urnenwahlen Art. 4. 
Die Anordnung der Urnenwahlen wird 
mindestens 6 Wochen vor dem Termin 
publiziert
Die Urnenabstimmung bzw. -wahlen wer-
den auf den 20. Dezember 2020 ange-
setzt. 
An der Urne werden folgende Geschäfte 
unterbreitet:
1. Budget 2021 – Genehmigung, Festset-

zung der Steueranlage und des Liegen-
schaftssteuersatzes

2. Wahlen
 – Gemeinderat – Ersatzwahl für 

D. Hasle bacher (Ortsteil Lohnstorf) 
  (sofern keine stille Wahl erfolgt, ge-

mäss separater Publikation)
 – Gemeindepräsidium – Ersatzwahl 

für Chr. Kneubühl
 – Baukommission – Ersatzwahl für 

J. Lüthi 
  (sofern keine stille Wahl erfolgt)
 • Baukommission – Ersatzwahl für 

M. Weibel (Ortsteil Lohnstorf)
  (sofern keine stille Wahl erfolgt)
Die Unterlagen werden mindestens 
10 Tage vor dem Urnengang zugestellt  
(Anhang II Bestimmungen zu den Urnen-
wahlen Art. 6) und auf der Homepage 
www.thurnen.ch aufgeschaltet.
Das vollständige Budget 2021 ist bereits 
vorgängig auf der Homepage der Ge-
meinde einsehbar oder kann bei der Ge-
meindeverwaltung in Papierform bezogen 
werden. 
Stimmrecht
Das Gemeindestimmrecht besitzen alle 
in kantonalen Angelegenheiten Stimm-
berechtigten, sofern sie seit mindestens 
drei Monaten vor dem Abstimmungstag 
in der Gemeinde Thurnen angemeldet 
und ordnungsgemäss im Stimmregister 
eingetragen sind. Das Stimmregister liegt 
vorschriftgemäss bei der Gemeindever-
waltung Thurnen auf. Stimmberechtigte, 
welche keinen Stimmrechtsausweis er-
halten oder diesen verloren haben, kön-
nen bei der Gemeindeverwaltung bis zum 
17. Dezember 2020, 17 Uhr ein Duplikat 
verlangen. 
Stimmlokal und Öffnungszeiten
Sonntag, 20. Dezember 2020 von 10 bis 
11 Uhr
Gemeindeverwaltung, Bahnhofstrasse 50, 
Mühlethurnen
Briefliche Stimmabgabe
Die briefliche Stimmabgabe ist analog den 
eidgenössischen und kantonalen Abstim-
mungen respektive Wahlen gemäss den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
möglich. Die entsprechenden Weisun-
gen sind auf dem amtlichen Kuvert ab-
gedruckt. Die Sendung ist der Post zu 
übergeben oder kann direkt der Gemeinde -
verwaltung abgegeben werden. Letzte 
Leerung des Briefkastens bei der Gemein-
deverwaltung ist am Samstag, 19. De-
zember 2020, 18 Uhr. Später eingehende 
briefliche Stimmabgaben sind ungültig. 
Stellvertretung
Die Stimmabgabe mittels Stellvertretung 
ist nicht zulässig.
Bekanntgabe des Resultats
Das Abstimmungsergebnis wird nach der 
Auszählung bei der Gemeindeverwaltung 
ausgehängt, unter www.thurnen.ch aufge-
schaltet und in der nächstfolgenden Aus-
gabe des Anzeigers publiziert.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Abstimmungen kann innert 30 Ta-
gen und in Wahlsachen innert 10 Tagen seit 

der Veröffentlichung beim Regierungs-
statthalteramt Bern-Mittelland, Poststras-
se 25, 3072 Ostermundigen, Beschwerde 
geführt werden. Für die Anfechtung von 
Vorbereitungsverhandlungen beträgt die 
Frist 10 Tage (Art. 67a VRPG). Eine allfäl-
lige Beschwerde muss einen Antrag, die 
Angabe von Tatsachen und Beweismit-
teln, eine Begründung und die Unterschrift 
enthalten.
 Der Gemeinderat

Öffentliche Planauflage 
Aufhebung Überbauungsordnung «Bä-
chelmatt» mit Detailerschliessungsplan 
vom 11. April 1985 und Ergänzung Bau-
reglement Art. 29 im geringfügigen Ver-
fahren nach Art. 122 Abs. 7 BauV
Der Gemeinderat Thurnen bringt gestützt 
auf Art. 60 des Baugesetzes vom 9. Juni 
1985 (BauG) und Art. 122 Abs. 7 der Bau-
verordnung vom 6. März 1985 (BauV) die 
vorerwähnte Planung zur öffentlichen Auf-
lage. Es ist beabsichtigt, die Änderung im 
Verfahren der geringfügigen Änderung 
von Nutzungsplänen vorzunehmen.
Die Akten liegen während 30 Tagen, vom 
6. November 2020 bis und mit 5. Dezem-
ber 2020 bei der Gemeindeverwaltung 
Thurnen, Bahnhofstrasse 50, 3127 Müh-
lethurnen während den Öffnungszeiten 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
Innert der Auflagefrist kann gegen die 
geplante Änderung schriftlich und be-
gründet Einsprache und Rechtsverwah-
rung eingereicht werden. Diese sind an 
die Gemeindeverwaltung zu Handen des 
Gemeinderates zu richten.
 Thurnen, den 29. Oktober 2020

 Der Gemeinderat

Einschränkung Öffnungszeiten 
Gemeindeverwaltung Thurnen
Aufgrund der ausserordentlichen Lage 
(Corona-Pandemie) schränken wir unsere 
Öffnungszeiten ein. Ab Montag, 2. No-
vember 2020, haben wir wie folgt geöffnet:
Montag
8 – 11.30 / 13.30 – 17 Uhr
(neu morgens geöffnet!)
Dienstag
8 – 11.30 / 13.30 – 18Uhr
Donnerstag
8 – 11.30 / 13.30 – 17 Uhr
Wir bitten Sie, Ihr Anliegen möglichst per 
Mail an info@thurnen.ch oder per Telefon 
mitzuteilen. Danke für Ihr Verständnis.
 Gemeindeverwaltung Thurnen

Letzte Sprechstunde des abtretenden 
Gemeindepräsidenten
Die Sprechstunde findet statt:
Dienstag, 24. November 2020, Gemeinde-
verwaltung Thurnen
Bahnhofstrasse 50, 3127 Mühlethurnen 
7.30 – 8.30 Uhr mit Anmeldung auf Tel. 
031 809 07 31
8.30 – 09.30 Uhr ohne Anmeldung
Wenn Sie Wünsche, Anregungen, Kritiken 
oder einfach nur eine Frage haben, dann 
suchen Sie doch das Gespräch mit dem 
Gemeindepräsidenten. Er würde sich 
freuen, Sie zu empfangen.
 Der Gemeinderat

Sperrung der Parkplätze oberhalb Ge-
meindeverwaltung, Bahnhofstr. 48/50
Infolge Bauarbeiten sind die Parkplät-
ze (mit gelber Markierung) oberhalb der 
Ge meindeverwaltung zwischen Montag, 
16. November 2020 bis am Freitag, 4. De-
zember 2020, gesperrt. Als Alternative 
stehen Ihnen die Parkplätze des Gemein-
depersonal (schräg vis-à-vis entlang 
Bahnhofstrasse) zur Verfügung. Vorbe-
halten bleiben Verzögerungen durch 
Schlechtwetter. 
Wir bitten Sie, die Signalisationen und die 
Anweisungen der Bauarbeiter vor Ort zu 
beachten. Wir bemühen uns, die Behinde-
rungen auf ein Minimum zu beschränken 
und bedanken uns schon im Voraus für 
Ihr Verständnis.»
 Gemeindeverwaltung Thurnen

An alle NeuzuzügerInnen, Leute, die im 
2021 20-jährig werden (Jg. 2001) und in-
teressierten Freiwilligen, der Gemeinde 
Thurnen.
Rekrutierung und Infoabend 
Feuerwehr Thurnen
Montag 9. November 2019 um 20 Uhr
Saal Restaurant Adler, Thurnen
Corono Schutzmassnahmen werden ein-
gehalten, Maskenpflicht.
(Masken werden zur Verfügung gestellt 
beim Eingang.)
Weitere Infos: Kdt Peter Harri, peter.harri@
vtxmail.ch

 TOFFEN
Gemeindeversammlung der 
Einwohnergemeinde Toffen
Montag, 7. Dezember 2020, 20 Uhr, 
in der Doppel-Sporthalle «Matte»
Traktanden
1. Gesamterneuerungswahl Rechnungs-

prüfungsorgan: Wahl Rechnungsprü-
fungskommis-sion

2. Betriebs- und Gestaltungskonzept 
(BGK) Dorfzentrum, Auslösung Phase 3: 
Nachkredit zur Aufstockung des Ver-
pflichtungskredites (für Projektierung)

3. Kaufdorfstrasse; Ersatz Wasser- und 
Abwasserleitung sowie Teilersatz 
Strassenbelag: Verpflichtungskredit

4. Zustandsaufnahme privater Abwasser-
anlagen (ZpA): Nachkredit

5. Budget 2021: Genehmigung
6. Orientierungen
7. Verschiedenes
Hinweise betreffend Coronapandemie
– Die Versammlungsteilnehmenden wer-

den angehalten, rechtzeitig zur Gemein-
deversammlung zu erscheinen, damit es 
möglichst nicht zu Staus am Eingang 
kommt (Türöffnung: 19.30 Uhr).

– Gemäss der Verordnung über die Mas-
kentragpflicht zur Bekämpfung der 
 Covid-19-Epidemie gilt seit 12. Oktober 
2020 im Kanton Bern eine Maskentrag-
pflicht in allen öffentlich zugäng lichen 
Innenräumen. Alle Teilnehmenden sind 
deshalb verpflichtet, eine Maske zu tra-
gen. Die Gemeinde stellt für die Teil-
nehmenden kostenlos Masken zur Ver-
fügung. Personen, die an der Gemeinde-
versammlung sprechen, dürfen für die 
Dauer ihres Vortrages die Maske runter-
nehmen.

– Trotz Maskentragpflicht werden die 
Kontaktdaten erfasst werden (Formular). 
Es dient zum Schutz aller Anwesenden. 
Die Daten werden korrekt nach nationa-
ler, kantonaler und kommunaler Daten-
gesetzgebung gehandhabt und streng 
vertraulich behandelt. 

– Sollte sich im Nachgang der Gemeinde-
versammlung herausstellen, dass eine 
mit Covid-19 angesteckte Person an 
der Versammlung teilgenommen hat, 
wird diese gebeten, umgehend die Ge-
meindeverwaltung zu informieren, damit 
notfalls Quarantänemassnahmen ange-
ordnet werden kön¬nen.

– Aufgrund der Coronapandemie findet 
kein Apéro statt.

Aktenauflage
Die Akten zu den Traktanden 1 bis 5 liegen 
30 Tage vor der Gemeindeversammlung 
bei der Gemeindeverwaltung, Bahnhof-
strasse 1, Toffen, öffentlich auf. 
Rechtspflege
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen und in 
Wahlsachen in-nert 10 Tagen nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mit-
telland, Poststrasse 25, 3071 Ostermun-
digen, einzureichen (Artikel 63 ff Verwal-
tungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Ver-
letzung von Zuständigkeits- und Verfah-
rensvor-schriften ist sofort zu beanstan-
den (Artikel 49a Gemeindegesetz GG; 
Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen 
Beschlüsse nachträglich nicht mehr Be-
schwerde führen. 
Protokoll
Das Protokoll der Gemeindeversammlung 
wird 14 Tage nach der Versammlung wäh-
rend 20 Tagen öffentlich aufgelegt (Ge-
meindeverwaltung). Während der Auflage 
kann beim Gemeinderat schriftlich Ein-
sprache erhoben werden. Der Gemeinde-
rat entscheidet über die Ein-sprachen und 
genehmigt das Protokoll. 
Zur Versammlung sind alle in Gemeinde-
angelegenheiten Stimmberechtigten 
freundlich eingeladen. 
 2. November 2020
 Der Gemeinderat

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Jonathan und Bianca Ger-
mann, Schwarzbachstrasse 16, 3113 Ru-
bigen
Projektverfasser: Jonathan und Bianca 
Germann, Schwarzbachstrasse 16, 3113 
Rubigen
Bauvorhaben: Ersatz aller Fenster, Einbau 
von zwei neue Fenster (Nordseite), Neue 
Balkontüre / Ersatz Oelheizung durch Luft/
Wasser-Wärmepumpe, Abbruch Stein-
kamin, Versetzen Aussenkamin
Standort: Kaufdorfstrasse 54, 3125 Toffen
Auflageort und Einsprachestelle: Bauver-
waltung Toffen, Bahnhofstrasse 1, 3125 
Toffen
Auflage- und Einsprachefrist: 4. Dezem-
ber 2020
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
 Toffen, 28. November 2020
 Namens der
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Bauverwaltung Toffen

 WALD
Ordentliche Versammlung der 
Einwohnergemeinde
Donnerstag, 26. November 2020, 
20 Uhr, in der Schulanlage Wald
Traktanden
1. Finanzplanung 2020 – 2025
 Orientierung
2. Budget 2021
 Beratung und Genehmigung, Festlegen 

der Steueranlage sowie der Liegen-
schaftssteueranlage

3. Zukunft Wiedmer-Haus; Gesamtsanie-
rung

 Genehmigung Projektierungskredit
4. Wahlen
 Ersatzwahl Bildungskommission
5. Abrechnung von Verpflichtungskrediten
 Umsetzung Massnahmen generelle Ent-

wässerungsplanung GEP 1. Teil
 Kenntnisnahme Kreditabrechnung
6. Abrechnung von Verpflichtungskrediten
 Strassensanierungen 2014 – 2018
 Kenntnisnahme Kreditabrechnung
7. Orientierungen, Verschiedenes

Aktenauflage
Die Akten zu den Geschäften liegen 10 Tage 
vor der beschlussfassenden Versammlung 
auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht-
nahme öffentlich auf oder können unter 
www.wald-be.ch eingesehen werden. Die 
Botschaft mit detaillierten Informationen 
zu den einzelnen Traktanden wird im No-
vember in alle Haushalte verschickt.
Teilnahme und Stimmrecht
Die Gemeindeversammlung ist öffent-
lich. Stimmberechtigt sind alle Schwei-
zer Bürgerinnen und Bürger, welche das 
18. Altersjahr erreicht haben und seit min-
destens drei Monaten in der Gemeinde 
Wald angemeldet sind.
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungsbe-
schlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahl-
sachen innert 10 Tagen) nach der Ver-
sammlung schriftlich und begründet beim 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, ein-
zureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechts-
pflegegesetz VRPG). Die Verletzung von 
Zuständigkeits- und Verfahrensvorschrif-
ten ist an der Gemeindeversammlung so-
fort zu beanstanden (Art. 49a Gemeinde-
gesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitig 
Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann 
gegen Wahlen und Beschlüsse nachträg-
lich nicht mehr Beschwerde führen.
Massnahmen COVID-19
Gemäss der Verordnung über die Mas-
kentragpflicht zur Bekämpfung der Covid-
19-Epidemie gilt ab dem 12. Oktober 2020 
im Kanton Bern eine Maskentragpflicht 
in allen öffentlich zugänglichen Innenräu-
men. Alle Teilnehmer/innen sind deshalb 
verpflichtet, eine Maske zu tragen. Die 
Gemeinde stellt hierfür kostenlos Mas-
ken zur Verfügung. Personen, die an der 
Gemeindeversammlung sprechen, dürfen 
für die Dauer ihres Vortrages die Maske 
runternehmen.
Das gesamte Schutzkonezpt für die Ge-
meindeversammlung wird zusammen mit 
den Akten zur Einsichtnahme aufgelegt 
sowie auf der Homepage der Gemeinde 
veröffentlicht.
 Gemeinderat Wald

KIRCHGEMEINDEN
Gerzensee

Ordentliche Versammlung der Kirch-
gemeinde, Sonntag, 6. Dezember 2020 
im Anschluss an den Vormittagsgottes-
dienstes (10.30 Uhr) in der Kirche 
Gerzensee. 
Traktandenliste
1. Protokoll der ordentlichen Kirchgemein-

deversammlung vom 9. September 
2020

2. Finanzplan 2020 – 2025; Kenntnis-
nahme

3. Budget 2021
 3.1 Orientierungen
 3.2 Genehmigung des Budgets 2021
4. Wahlen
5. Orientierungen
Zur Kirchgemeindeversammlung laden 
wir alle stimmberechtigen Frauen und 
Männer freundlich ein. 
Das Protokoll, der Finanzplan 2020 – 2025 
und das Budget 2021 können während 
der Schalteröffnungszeiten auf der Ge-
meindeverwaltung Gerzensee eingesehen 
werden. Das Protokoll ist zusätzlich auch 
noch unter www.kirchegerzensee.ch ein-
sehbar. 
 Der Kirchgemeinderat

Riggisberg

Ordentliche Versammlung der 
Kirchgemeinde, Mittwoch 
18. November 2020 um 20 Uhr 
im Kirch gemeindesaal
1 Protokoll der Versammlung vom 

20. November 2019
2 Finanzen
 2.1 Genehmigung Rechnung 2019 
 2.2  Genehmigung des Bud-

gets 2021 + Festsetzung des 
Kirchensteuer satzes

 2.3  Orientierung über den Finanzplan 
2020 – 2025

3. Organisation
 3.1  Genehmigung Komplett Revision 

Organisationsreglement
 3.2  Genehmigung Datenschutz-

reglement
 3.3  Genehmigung Mietreglement 

Kirchgemeindehaus
4. Friedhofgärtner Orientierung 

Nachfolgelösung
5. Kirchgemeinderat
 5.1 Wahl eines neuen Mitgliedes
 5.2  Wahl Neubesetzung Präsidium 

oder Co-Präsidium
 5.3  Ressortverteilung 2021 

Orientierung
6. Weitere Wahlen
 6.1  Neuwahlen Mitglieder Rech-

nungsprüfungskommission oder 
Rechnungsprüfungsstelle

 6.2  Gesamtwahl Datenschutz-
kommission

7. Bericht aus dem Kirchgemeinderat 
und den Pfarrämtern

8. Verschiedenes und Mitteilungen
Das Protokoll der letzten Kirchgemeinde-
versammlung und die Dokumente zu 
Traktandum 3 können ab Montag dem 
19. Oktober 2020 auf 
www.kirche-riggisberg.ch 
zur Einsichtnahme angefordert werden. 

Wir senden sie Ihnen aber auch gerne per 
Post zu. Bitte kontaktieren Sie dazu das 
Sekretariat.
Gemäss den aktuellen Weisungen gilt für 
die Versammlung eine Maskenpflicht.
 Kirchgemeinderat
 Riggisberg

BEGRÄBNISGEMEINDE
Belp

Einladung zur ordentlichen Versamm-
lung der Begräbnisgemeinde Belp
Datum: Montag, 30. November 2020
Zeit: 19 Uhr
Ort: KIZE, Toffen
Traktanden
1. Genehmigung des Protokolls der or-

dentlichen Versammlung vom 9. De-
zember 2020

2. Präsentation und Genehmigung der 
Bauabrechnung Urnennischenwand 4

3. Präsentation und Genehmigung der 
Jahresrechnung 2019 sowie den Nach-
krediten

4. Präsentation und Genehmigung des 
Budgets 2021

5. Reglement Spezialfinanzierung des 
Grabunterhaltes

6. Verschiedenes
Das Protokoll der ordentlichen Versamm-
lung vom 9. Dezember 2019, die Bauab-
rechnung der Urnennischenwand 4, die 
Jahresrechnung 2019, das Budget 2021 
und das Reglement Spezialfinanzierung 
Grabunterhalt werden 30 Tage vor der 
Versammlung in den Kanzleien der Ver-
tragsgemeinden zur Einsicht aufgelegt. 
Das Protokoll wird an der Versammlung 
nicht verlesen. Alle Stimmberechtigen 
des Begräbnisgemeindeverbandes sind 
zu dieser Versammlung eingeladen.
Bekanntmachung
Ab Montag, 15. Februar 2021 wird das 
Grabfeld mit den Kindergräbern Nr. 21, 22, 
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 und 40, be-
erdigt im Zeitraum 1978 – 2000, aufgeho-
ben. Hinweistafeln werden ab anfangs No-
vember 2020 bei diesem Grabfeld darauf 
hinweisen. Wer Teile des Grabschmuckes 
(Pflanzen, Grabstein, etc.) aufbewahren 
will, bitten wir diese Gegenstände bis 
10. Februar 2021 abzuholen.  
 Begräbnisgemeinde Belp

KIRCHLICHE ANLÄSSE

Evangelisch-reformierte Landeskirche

Ein Freund, eine Freundin, steht allezeit zu 
dir, auch in Notzeiten hilf er, hilft sie dir wie 
ein Bruder, wie eine Schwester!
 Sprichwörter 17,17

B e l p - B e l p b e r g - To f f e n

Gottesdienst: Sonntag, 8. November, um 
10 Uhr und 11 Uhr. Leitung der beiden 
Gottesdienste: Pfarrer Heiner Voegeli. 
Mitwirkung: Organistin Magdalena Malec. 
Der Gottesdienst findet in der reformierten 
Kirche Belp statt. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Wir bitten um Anmeldung an 
Pfarrer Heiner Voegeli: 079 455 61 63.
Anlässe der Kirchgemeinde: Veranstal-
tungen mit mehr als 15 Besucherinnen 
und Besuchern dürfen bis am 23. Novem-
ber nicht durchgeführt werden. Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer Webseite oder 
im Sekretariat über unsere Veranstaltun-
gen. Danke für Ihr Verständnis!
Sekretariat: Dorfstrasse 34, 3123 Belp, 
Telefon 031 819 43 31, www.refbelp.ch

G e r z e n s e e

Gemeinsames Essen im Rest. Bä-
ren: Freitag, 6. Novemb Aktuel-
le Informationen und Angaben 
zu kirchlichen Anlässen erhalten Sie 
in der Kirchenzeitung reformiert und auf 
www.kirchegerzensee.ch.

G u g g i s b e r g 

Sonntag, 08. November, KEIN Gottes-
dienst in der Kirche Guggisberg aufgrund 
der aktuellen Corona bedingten Schutz-
massnahmen des Bundes.
Weitere Informationen finden Sie auf 
der Gemeindeseite reformiert. und unter 
www.ref-guggisberg.ch.
Hinweise: Die Änderungsunterlagen 
sowie das Budget für die KGV vom 01. 
Dezember 2020 finden Sie aus aktuellem 
Anlass auch auf der Homepage www.
ref-guggisberg.ch.
Entgegen der Publikation in der Novem-
ber-Ausgabe reformiert. findet am 06. No-
vember keine Filmnacht statt. Wir bitten 
um Ihr Verständnis.

K i r c h d o r f

Der Gottesdienst «Rock and Praise» 
mit Gary Twins Band vom 7. Novem-
ber entfällt.
Abendgebet: Montag, 9. November, 
20 Uhr in der Kirche Kirchdorf.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der 
ständig ändernden Corona-Situation An-
lässe abgeändert, verschoben oder ab-
gesagt werden müssen.
Informationen finden Sie jeweils auf unse-
rer Tagesseite der Kirchgemeinde Kirchdorf 
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Herr, es gibt keinen, der so ist wie du! 
Denn du bist groß, und Macht ist in deinem Namen.
Jeremia 10,6

www.agentur-c.ch
Agentur C, 3250 Lyss, PC 30-8088-5

Arche Bestattungen GmbH
Belp, Gürbetal, Kehrsatz
031 819 10 90
Köniz, Schwarzenburgerland 
031 971 04 33 
www.arche-bestattungen.chMaya VifianAnita Neuenschwander

In schweren Zeiten bestens aufgehoben.
Danke für Ihr Vertrauen.

039395J

04
51

32
J

 

freundlich, familiär und kompetent 

             
 

Jürg und Iris Beutler, Bestattungsdienst

031 819 88 20
www.beutlerbestattungen.ch

 
 

 
 

 

 

 

 

 

             

 
 

 

  

 

  

 

Thunstrasse 12, 3125 Toffen
Samstag, 14.11.2020,

11 –12 Uhr 
Pfruendschüür Belp:

Info-Stunde  
mit dem Bestatter

 
 
 
 

GILGEN
Bestattung und  

Schreinerei Belp

04
95

80
J

 Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.

Vertretung bei Abwesenheit: Berger Bestattungen

 Kompetente Erledigung von A bis Z.
 Faire Preise.
 079 228 06 00

079 810 84 00 
031 819 85 69 privat  |  www.berger-bestattungen.ch

Im Dienst am Menschen

Vertretung bei Abwesenheit: Gilgen Bestattung

049668J

Bestattungsdienst Schwarzenburgerland 
Hans-Ulrich Hürst 
Alte Bernstrasse 12, 3148 Lanzenhäusern 
Am Bach 4,  3150 Schwarzenburg 

079 651 15 47 / 031 731 03 57 

Mit vieu Verschtändnis begleite mir Öich im Todesfau.www.huerst-bestattungen.ch
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www.kirchdorf.ch oder auf der Verwaltung 
Kirchgemeinde 031 782 03 24 / Pfarramt 
031 781 01 73.
Weitere Anlässe: www.kirchdorf.ch

R i g g i s b e r g

Aufgrund der Verschärfungen der Mass-
nahmen durch die Corona-Krise müssen 
viele Anlässe unserer Kirchgemeinde ab-
gesagt werden: Betroffen ist der KUW-
Kirchentag 6. Klasse, die Gottesdienste, 
auch die geplante Abendmusik.
Wünschen Sie regelmässig eine Predigt 
in Papierform? Wenden Sie sich an das 
Pfarramt. Haben Sie Sorgen oder Fragen? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Pfarramt I Daniel Winkler: 031 802 04 49, 
dawi@bluewin.ch
Pfarramt II Patrick Moser: 031 802 09 82, 
pfarrer.moser@bluewin.ch
Unsere Kirche bleibt offen und lädt zu einer 
Zeit der Stille und Besinnung ein. Bitte 
beachten Sie die Maskentragepflicht in 
Innenräumen und die Beschränkung der 
Personenzahl auf maximal 15.
Homepage: www.kirche-riggisberg.ch 

R ü e g g i s b e r g 

Freitag, 6. und Samstag, 7. November:  
Das Kino in der Kirche fällt aus! Es wird 
eventuell zu späterem Zeitpunkt nachge-
holt.
Sonntag, 8. November, 10 Uhr: Der regio-
nale Gottesdienst in Zimmerwald fällt 
aus!
Anmerkung: Das kirchliche Leben ist 
wegen Covid-19 zur Zeit wieder stark ein-
geschränkt. Nichts desto trotz bleiben wir 
für Sie da, telefonisch (031 809 03 22) und 
persönlich, insbesondere in Notfällen 
 (Todesfälle, Seelsorge). Allfällige Beerdi-
gungen werden weiterhin wie in den letzten 
Monaten, unter Beachtung der erforder-
lichen Schutzmassnahmen, durchgeführt. 
Auch bleibt die Kirche für individuelle be-
sinnliche Momente für Sie geöffnet. Wir 
wünschen Ihnen alles Gute und Gottes 
Segen! «Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiß nicht, was er dir Gutes getan 
hat:» (Ps 103,2)

R ü s c h e g g

Sonntag, 8.11.: Kein Gottesdienst in der 
Kirche Rüschegg. Wir verweisen gerne auf 
die Gottesdienste in unseren Nachbar-
kirchgemeinden.
Wegen den neuesten Coronaverordnun-
gen müssen wir leider auch das beliebte 
Adventsfenster definitiv absagen!
Weitere Angaben unter: 
www.kirche-rueschegg.ch

S c h w a r z e n b u r g

Wir sind für Sie da!
Es ist uns allen wichtig, dass die von Bund 
und Kanton vorgegebenen Schutzmass-
nahmen eingehalten werden und dennoch 
wollen wir die geplanten Aktivitäten und 
Gottesdienste weiterführen. In Gottes-
diensten und bei Anlässen sind 15 Be-
sucher und Besucherinnen erlaubt. Bei 
Abdankungen dürfen 50 Personen teil-
nehmen.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unmöglich 
längerfristig zu planen, und so bitten wir 
Sie, sich  über die aktuelle Situation und 
allfällige Änderungen im Anzeiger oder 
auf der Homepage www.kirche-schwarz-
enburg.ch/home zu informieren.
Wünschen Sie ein Gespräch, einen Besuch 
oder benötigen Sie Hilfe, melden Sie sich 
jederzeit telefonisch oder per Mail bei un-
seren Pfarrpersonen oder im Sekretariat.
Hans Lerch, 031 761 03 74; 
hans.lerch7@gmail.com
Jochen Matthäus, 031 731 42 21; 
jochen.matthaeus@bluewin.ch
Evelyne Zwirtes, 031 731 42 23; 
evleyne.zwirtes@bluewin.ch
Bettina Schley, 031 731 42 09, 
bettina.schley@bluewin.ch
Sekretariat, 031 731 42 11, 
info@kirche-schwarzenburg.ch
Tragen Sie Sorge und bleiben Sie gesund.
Jeden Donnerstag, 19:00 Uhr, Chäppeli: I 
d Mitti cho. Eine besinnliche halbe Stunde 
für alle.
Voranzeige
Samstag, 21. November, 12:48 Uhr, Ab-
fahrt Bahnhof Schwarzenburg mit dem Zug 
oder 13:50 Uhr direkt vor dem Münster: 
Regionale Altersarbeit 60+, Führung 
Berner Münster. 
Anmelden bis 7. November 2020 bei Dora 
Baumann, Tel. 031 731 28 88.
Samstag, 7. November, 10:00 Uhr, 
Chäppeli: Chäppelistund, kurze Feier 
anschliessend Vertiefung und Spiele für 
Kinder ab fünf Jahren. 
Sonntag, 8. November, 20:00 Uhr, Chäp-
peli: Zäme-Gottesdienst als Taizéfeier 
mit Pfrn. Bettina Schley und Team. Mitwir-
kung: Daniel Jaun, Gitarre, Susanne Rein-
hard, Klarinette und Silvia Nowak, Orgel.
Mittwoch, 11. November, 13:30 Uhr, 
Schulhaus Albligen: Gesellschaftsspiele 
mit Zvieri. 
www.kirche-schwarzenburg.ch

T h u r n e n  u n d  B u r g i s t e i n

Basar 2020 ABGESAGT 
Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir 
den geplanten Basar und das Benefiz-
konzert vom 7. und 8. November leider 

absagen. 
Wir sind dankbar für eine Spende an 
unsere Projekte an: Spar- und Leihkasse 
Gürbetal, Konto der KG Thurnen: CH84 
0839 6042 3701 1170 0 Kennwort: Basar 
Die Hilfsorganisationen sind in diesen 
Corona-Zeiten besonders auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen. 
Basar-Gottesdienst: Sonntag, 8. Novem-
ber, 10 Uhr, abgesagt aufgrund der aktuel-
len Lage. Die aktuelle Predigt für den kom-
menden Sonntag finden Sie auf unserer 
Homepage www.kirche-thurnen.ch
Seniorennachmittag: Dienstag, 10. No-
vember, aufgrund der aktuellen Lage ab-
gesagt.
Geführte Wanderung: Donnerstag, 
12. November, leider muss diese abge-
sagt werden. Auch das hat der Virus fer-
tiggebracht. Die nächste Wanderung dann 
hoffentlich am 18. März. Bleibt gesund – 
Marcel
In unseren Veranstaltungen gilt zurzeit 
in öffentlichen Innen- sowie Aussenbe-
reichen eine Maskenpflicht. 
Weitere Informationen auch auf unserer 
Homepage: www.kirche-thurnen.ch

Z i m m e r w a l d 

Im Kanton Bern gilt, dass Veranstaltun-
gen mit über 15 Besucherinnen und Be-
suchern grundsätzlich verboten sind. Da-
runter fallen auch religiöse Veranstaltun-
gen wie Gottesdienste. Wir müssen aus 
diesem Grund Veranstaltungen absagen:
Was ist abgesagt?
Ökumenischer Gottesdienst im Al-
ters- und Pflegeheim Kühlewil: Freitag, 
6. November – nur heimintern.
Fiire mit de Chliine Kirche Zimmer-
wald: Samstag, 7. November  - Abgesagt.
Regionaler Gottesdienst, Kirche Zim-
merwald: Sonntag, den 8. November – 
Abgesagt.
Froueträff: Dienstag, 17. November – Ab-
gesagt.
Weihnachtsbasteln: Samstag, 21. No-
vember – Abgesagt.
Was findet statt?
Kirchgemeindeversammlung mit an-
schliessender Begräbnisgemeinde: 
Montag, 9. November, 20 Uhr, Kirche Zim-
merwald. Die Traktandenliste und weiter 
Unterlagen finden Sie auch auf unserer 
Webseite www.kirche-zimmerwald.ch – 
über uns – Publikationen. Es gilt Masken-
pflicht.
Seniorenspaziergang vom Köniztal auf 
den Gurten: Dienstag, 12. November, 
Treffpunkt, 13.15 Uhr, Postauto Haltestelle  
Zimmerwald. Bitte melden Sie sich an bei 
Marianne Steffen, 079 215 04 38. Es kön-
nen 14 Personen teilnehmen und es gilt 
Maskenpflicht.
Gottesdienst: Sonntag, 15. November, 
10 Uhr Kirche Zimmerwald mit Pfrn. Su-
sann Müller. Bitte melden Sie sich bis 
Samstagabend, 14. November, 17 Uhr 
an unter 031 812 00 80 oder per Mail   
susann.mueller@kirche-zimmerwald.ch. 
Es können 15 Personen teilnehmen und es  
gilt Maskenpflicht.
KUW: Die KUW Klassen werden direkt 
informiert, ob und in welcher Form der 
Unterricht stattfindet. 
Kirchenglocken: An Sonntage, an de-
nen ein Gottesdienst abgesagt werden 
muss, läuten die Glocken der Kirche von 
10 – 10.15 Uhr. Wir bleiben miteinander 
verbunden.
Wenn Sie Gedanken zum geplante Thema 
des regionalen Gottesdienstes: «Offen für 
alle – solidarisch mit Leidenden» in schrift-
licher Form erhalten möchten, eine Frage 
oder ein Anliegen haben, melden Sie sich 
ruhig. 
Wir sind für Sie da. Andrea Figge, Pfrn. 
und Susann Müller, Pfrn. 031 812 00 80. 
susann.mueller@kirche-zimmerwald.ch  
Häbetnech Sorg und Bhüet öich Gott.
Aktuelles unter 
www.kirche-zimmerwald.ch

R ö m i s c h - k a t h .  L a n d e s k i r c h e

Belp
Eucharistiefeier: Donnerstag, 5. Novem-
ber, 9.15 Uhr.
Gottesdienst mit Kommunionfeier: 
Sonntag, 8. November, 10 Uhr.
Schwarzenburg
Donnerstag 5. November
19.00 Uhr „I d’Mitti cho“ im Käppeli
Sonntag, 8. November
20.00 Uhr Taizé-Gottesdienst mit Pfarrei-
seelsorger Hans-Martin Grieper im Käp-
peli.
Wegen der Corona-Schutzmassnahmen 
verzichten wir dieses Mal auf das vorherige 
Einsingen. 
Organisation: AKIGESCH Arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen und Gemein-
schaften Schwarzenburg
Donnerstag 12. November
19.00 Uhr „I d’Mitti cho“ im Käppeli
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch
Thun
Aufgrund der Versammlungsbeschränkung 
finden am Samstag und Sonntag bis auf 
Weiteres keine Gottesdienste statt. Die 
Gottesdienste von Montag bis Freitag füh-
ren wir gemäss Ansage in der Website- 
Agenda mit maximal 15 Personen auf Zu-
sehen hin durch. Alle Feiern finden in der 
Kirche statt. Tagsüber ist die Kirche für Stille 

und Gebet geöffnet. Coronavirus-Mass-
nahmen und wichtige Mitteilungen unter 
www.kath-thun.ch (Kirchgemeinde, Mit-
teilungen). Wir danken für Ihr Verständnis.
Dienstag, 3. November, 8.30 Uhr: Gottes-
dienst mit Eucharistiefeier 
Donnerstag, 5. November, 8.30 Uhr: Got-
tesdienst mit Eucharistiefeier
www.kath-thun.ch

C h r i s t l i c h e s  Z e n t r u m  T h a l g u t

Christliches Zentrum Thalgut, Säge-
bachweg 5, Wichtrach, www.czt.ch
Sonntag: Gottesdienst unter www.czt.ch /  
LIVESTREAM

E v.  G e m e i n s c h a f t s w e r k

Belp, Rubigenstrasse 34
Dienstag, 10. November, 14 Uhr: Bibel-
gespräch Belpberg
Infos und Online Predigt unter:  
www.egw-belp.ch
Schwarzenburg. Wartgässli 6
Sonntag 8. November 20
09:30: Gebetszeit
10:00: Gottesdienst mit Anmeldung (Mas-
kenpflicht). Anmeldung bei Ueli & Esther 
Niederhauser 031 849 19 83
Fahrdienst: Walter von Niederhäusern 
(031/809 05 87)
Dienstag, 10. November 20
14:00: Erzählcafe (Maskenpflicht)
Mehr auf: www.egw-schwarzenburg.ch

E v.  m e t h o d i s t i s c h e  K i r c h e

Belp
Sonntag, 8. November: Gottesdienste 
am Vormittag und am Abend
Details unter www.kircheambahnhof.ch

Schlatt 
Sonntag, 8. November: Predigt auf You-
tube.
Schwarzenburg
Sonntag, 8. November 10.00 Uhr: kein 
Gottesdienst
Sonntag, 8. November 20.00 Uhr: Zäme-
Taizéfeier im Chäppeli
Mittwoch, 11. November 6.30 Uhr: Früh-
gebet
www.emk-schwarzenburg.ch

F r e i e  E v a n g e l i s c h e  G e m e i n d e

Belp, Steinbachstrasse 25
www.feg-belp.ch
Samstag, 7. November, 19.30 Uhr: Jugend-
gruppe
Sonntag, 8. November: Hauskreis – Got-
tesdienst
Bei Fragen wendet euch an Markus Thal-
linger
Voranzeige: Ganzer Tag Päckli – Aktion, 
Samstag, 14. November, beim Migros, 
Coop und Aldi

F r e i e  M i s s i o n s g e m e i n d e

Begegnungszentrum Münsingen, Säge-
gasse 11, www.bez-muensingen.ch
Sonntag, 8. November, 10 Uhr: Livestream- 
Gottesdienst 

G e m e i n d e  f ü r  C h r i s t u s

Belp / Münsingen. Belp Viehweide 
Sonntag, 8. November, 10 Uhr: 
www.gfc.ch/predigt
Mittwoch, 11. November, 20 Uhr: 
Bibelstunde
Auskunft: 031 819 06 64
Niedermuhlern
Sonntag, 8. November: Kein Gottesdienst
Auskunft: 031 819 39 64, www.gfc.ch

H e i l s a r m e e

Kontakt-Telefon: V. Rudolf 
033 438 28 79 / 078 610 24 93

N e u e s  L a n d  R e g i o n  G a n t r i s c h

Schwarzenburg, Wellenried 8 
Donnerstag, 5. November
20.00 Uhr Gebet für das Schwarzenburg-
erland im BZ Wellenried
Sonntag, 8. November
10:00 Uhr Gottesdienst live über Zoom. 
Alle erhalten den entsprechenden Link. Bei 
Unklarheiten nachfragen (031 731 16 01).
Büro NLRG  031 731 16 24
info@nls-net.ch www.nls-net.ch

E n d e  d e s   a m t l i c h e n  Te i l s

FORUM
Vereinsinterne Mitteilungen von Vereinen 
und politischen Parteien.
Hinweise auf öffentliche Veranstaltungen 
bei gleichzeitiger Insertion. 
Millimeterpreise: Einspaltig, bis 20 mm 
Höhe Fr. 0.24 (ermässigter Tarif), Mehrhö-
he ab 21 mm Fr. 0.70 (Normaltarif). 
Inserateschluss: Montag, 12 Uhr. 

Frauenverein Riggisberg
Die Hauptversammlung vom 16. Novem-
ber 2020 findet nicht statt.
Weitere Informationen folgen.

STELLENMARKT 

Garten-Service
Matthias Zaugg
Dipl. Landschaftsgärtner, 3116 Noflen

Professionelle  
Gartenpflege 
im Einzel- oder Dauerauftrag

Jetzt aktuell: Herbstarbeiten, Garten 
einwintern, Winterschnitt an Bäumen 
und Sträuchern.

Mobile: 076 463 86 13 051562J

  

 

 

 

 

Riggisberg ist eine lebendige Gemeinde mit rund 2'500 Einwohner und Einwoh-
nerinnen. Die Gemeinde ist mit ihrem vielfältigen Angebot ein attraktiver Wohn- 
und Arbeitsort. Als regionales Zentrum erbringen wir unsere Dienstleistungen un-
ter anderem auch für umliegende Gemeinden. 

Für unseren polyvalenten Sozialdienst, welcher die Gemeinden 
Guggisberg, Niedermuhlern, Riggisberg, Rüeggisberg,  
Rümligen, Rüschegg und Thurnen umfasst, suchen wir per  
1. Februar 2021 oder nach Vereinbarung zur Verstärkung unse-
res Teams eine*n  

Assistent*in/Mitarbeiter*in Administration (25%) 

Das komplette Stelleninserat finden Sie unter  
www.riggisberg.ch/+RSDA 05

15
64

J

Hausgärtner Martin
hilft Ihnen Laub räumen, Bäume 

schneiden, Schnee räumen.
Zwischen Toffen und Seftigen

Telefon: 076 528 24 34 05
15

79
J

Telefon 031 311 90 40

Wir suchen    

Vorwiegend manuelle, teils maschinelle Schneeräumung 
 

  www.staudenmann-hauswartungen.ch 

Top-Verdienst 
fair – einfach – seriös – sinnvoll 

monatlich 3- bis 5-stellig 
flexible Zeiteinteilung 
ab 5 Std. die Woche 

ab einem Alter von 20 Jahren 
längere Zusammenarbeit erwünscht 

Termin: 079 624 98 41, Hr. Binggeli

Weitere Stellenangebote 
unter www.be.ch/jobs

Strassenmeister / Strassenmeisterin 
Pensum: 100% Arbeitsort: Schwarzenburg Antritt: 1. Dezember 2020

Strassenunterhalt im Naturpark Gantrisch 

Ihre Aufgaben 
Sie erledigen vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeiten im Unterhalt der Kantonsstrassen, 
einschliesslich Grünpflege, Belags-, Bau- und Winterdienstarbeiten. Dazu ist es notwendig, 
dass Sie mehrmals jährlich rund um die Uhr Pikettdienst leisten.  

Ihr Profil 
Sie haben eine Ausbildung und Erfahrung im Garten- und Strassenbau, Bauhaupt- und Neben-
gewerbe, z.B. als Landschaftsgärtner/in, Fachmann/-frau Betriebsunterhalt, Maurer/in oder 
Strassenbauer/in. Sie sind idealerweise Inhaber/in des Führerausweises Kat. C und haben 
Freude an der Arbeit in einem kleinen aktiven Team. 

Wir bieten Ihnen 
Bei uns haben Sie die Chance, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in einem motivierten Team ein-
zubringen, vielseitige, interessante Tätigkeiten umzusetzen, um damit einen reibungslosen Be-
trieb der Kantonsstrassen zu gewährleisten.  

Amt
Das Strasseninspektorat Mittelland Süd gehört zum Tiefbauamt (Oberingenieurkreis II) der Bau- 
und Verkehrsdirektion. Ein Team von 33 Mitarbeitenden ist für den Unterhalt und die Betriebs-
bereitschaft der Kantonsstrassen von Bern bis ins Gantrischgebiet verantwortlich.  

Kontakt 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, welche Sie bitte über das Stel-
lenportal des Kantons Bern einreichen. Die Stelle ist dort unter www.be.ch/jobs hinterlegt.  
Sie können für Auskünfte auch gerne Kaspar Aeberhard, Strasseninspektor, Tel. 031 636 50 60  
anrufen. 
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Bezahle für
Abbruch- und 
Unfallwagen
Occasion-Autos
Kaufen wir bar

 Auto-
 ver wertung
 Gürbetal
 GmbH
3126 Kaufdorf,
Tel. 031 809 06 16
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J

www.italkeramik.ch  031 952 78 78
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FUSSPFLEGE (seit 2008)
Die Gesundheit beginnt bei den Füssen!
Termine können von Montag bis Samstag 
vereinbart werden. Hausbesuche auf 
Anfrage.
Jeden Montag sowie 1-mal pro Monat 
in Riggisberg: Spezialangebot für eine 
komplette Fusspfl ege Fr. 45.–.
An allen anderen Tagen Fr. 60.–, an der 
Gartenstrasse 8 in Belp. 
Anmeldung unter 079 437 99 61. Weitere 
Angebote (Rauchstopp, Haarentfernung, 
Chirotrance…) und Informationen unter 
www.pierretteswelt.ch 050765J

Storen

Gantrisch Storen GmbH

Björn Häfliger 
Güterstrasse 5 
3150 Schwarzenburg

info@gantrischstoren.ch
www.gantrischstoren.ch

Gantrisch031 536 03 79

•   Sonnenstoren/Stoffersatz
•   Rolladen/Rolltore
•   Lammellenstoren
•   Fensterladen
•   Insektenschutz
•   Plissees

Montage, Service und Reparaturen

051500J
Terra Vecchia sucht

Gastfamilien  
im Kanton Bern
Ein Platz in einer Gastfamilie bietet Ju-
gendlichen und Erwachsenen, welche 
sich in einer schwierigen Situation be-
finden, Distanz zu ihrem Umfeld und 
zu belastenden Beziehungen und kann 
neue Perspektiven schaffen.

Wir suchen Familien aus dem länd-
lichen und stadtnahen Raum im Kanton 
Bern, die sich für eine befristete Zeit 
für Menschen engagieren möchten. 
Sie werden durch uns professionell 
begleitet, unterstützt und beraten und 
Ihr Engagement wird angemessen ent-
schädigt. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. 

Stiftung Terra Vecchia 
Familienplätze 
Selhofen 31, 3122 Kehrsatz

familienplaetze@terra-vecchia.ch 
www.terra-vecchia.ch

Michael Trachsel: 079 587 23 59 
(oder 031 330 90 60) 05
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Rufen Sie mich an: Tel. 079 356 14 53  
oder bestellen Sie online: 
www.schmecktbesser.ch 5652224051578J

Schweizer
Gewerbe
zerstören?

NEIN
Linksradikale 
Unternehmens-
Verantwortungs-
Initiative

Das sind nur einige Folgen der linken  
Unternehmens-Verantwortungs-Initiative:

Schweizer KMU zum Klage-Freiwild machen?  
Mit der Initiative kann jede Firma, die auch im Ausland tätig 
ist, im Schadensfall ohne Belege für ein Ver schulden  
eingeklagt werden. Neu müssten die KMU zudem für  
ihre massgeblichen Zulieferer geradestehen. Damit werden 
unsere KMU-Betriebe zum Freiwild für die ausländische 
Klage-Industrie!

Schweizer Gewerbe weltweit benachteiligen?  
Die Initiative führt zu grenzenloser Bürokratie und benach-
teiligt unsere KMU-Betriebe gegenüber ihren ausländischen 
Konkurrenten. Denn kein einziges Land auf der Welt  
drangsaliert sein Gewerbe mit solch unsinnigen Gesetzen!

Schweizer Arbeitsplätze zerstören? Mit der Initiative  
müssen unsere Unternehmen ständig Klagen aus  
dem Ausland befürchten. Ausländische Unternehmen  
können hingegen weiterhin ohne Auflagen  
in die Schweiz liefern. Dies schadet unserer  
Wirtschaft und zerstört Arbeitsplätze.

Deshalb:

www.svp.ch Mit einer Spende auf PC: 30-8825-5 unterstützen Sie unsere Kampagne für ein starkes Schweizer Gewerbe und sichere Arbeitsplätze.

Niederwangen, Riedmoosstrasse 10, 031 980 13 32 • Thun, Aarezentrum, Aarestr. 30a, 033 225 14 44
• Lyssach, Lyssach-Center, Bernstrasse 9, 034 420 00 85 • Langnau i. E., Ilfis Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42

• Biel, Solothurnstrasse 122, 032 344 16 04 • Villars-sur-Glâne, Route de Moncor 2, 026 409 71 30 2928

Fust Küchen & Badezimmer
Jetzt von attraktiven Angeboten profitieren!

Badumbau mit professioneller Bauleitung!
Dank dem Fust-Baumanagement sorgenfrei, schnell & sauber renovieren! 
Fotoreportagen zweier Bad-Komplettsanierungen:

Aktionspreise gültig für Bestellungen bis 30. November 2020

Profitieren Sie von 
exklusiven Serviceleistungen

Aufmass-Service
Wir messen Ihre Küche präzi-
se aus, als Voraussetzung für 
individuelle Küchen.

12 Jahre Garantie auf alle 
Einbaugeräte
Mit der Fust-Garantieverlän-
gerung sind Sie auf der siche-
ren Seite. Unsere Servicetech-
niker reparieren das defekte 
Gerät kostenlos.

3D-Computer-Planung
Mit modernsten Computer-
Planungstechniken fertigen 
wir vorab realistische 3D-
Ansichten. So sehen Sie vorab 
wie Ihre neue Küche wirkt!

Individuelle Beratung
Unsere Küchenfachberater 
informieren Sie umfassend 
über aktuelle Küchentrends.

Sammeln Sie wertvolle 
Superpunkte mit der Coop 
Supercard oder Supercard 
Plus.
Sie erhalten pro Franken Kü-
chenpreis einen Superpunkt 
Also z. B. Ihr Auftragswert: 
Fr. 10 000.– 
= 10 000 Superpunkte

=

Bis 20 Jahre Garantie auf 
sanitäre Apparate
20 Jahre auf Stahlwannen, 
10 Jahre auf Accessoires, 
5 Jahre auf Acrylwannen, 
Armaturen, Duschtrennwände

Montage mit eigenen 
Schreinern
Ihr neues Badmöbel wird von 
Fust-eigenen Schreinern mon-
tiert. Für diese anspruchsvolle 
Tätigkeit beschäftigen wir nur 
ausgebildete Schreiner.

Inklusive Markengeräte 
von 
• Backofen
• Glaskeramik-Kochfeld
• Geschirrspüler
• Kühlschrank
• Insel-Dunstabzugs-

haube

Individuell planbar, 
preisgleich lieferbar 
in 4 verschiedenen 
Frontfarben.

Individuell planbar, 
preisgleich lieferbar 
in 8 verschiedenen 
Frontfarben.

Jubiläums-Hit
Netto nur Fr. 10’870.–
SPRING – ALPINWEISS

Jubiläums-Hit
Netto nur Fr. 17’845.–
SPOT

Lebenslange 
Qualitäts-
garantie

Ihre Vorteile:
1.  Der Fust Bauleiter arbei-

tet mit lokalen Handwer-
kern und garantiert als 
grosser Auftraggeber die 
Einhaltung von Terminen 
und Budgets und sorgt 
für die beste Qualität in 
der Ausführung.

2.  Auf alle Bauleistungen 
volle Garantie durch die 
Dipl. Ing. Fust AG

3.  Der Fust Bauleiter kennt 
die neusten Bau-Techno-
logien, Materialen und 
Wohn-Trends und weiss 
diese am richtigen Ort 
einzusetzen.

Umbauen aus 
einer Hand

Vor dem Umbau

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau

Nach dem Umbau

Inklusive Markengeräte 
von 
• Kühl-/Gefrier-

Kombination
• Glaskeramik-Kochfeld
• Geschirrspüler
• Wandhaube
• Einbauherd

Seit 
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DER NEUE NISSAN JUKE
DER COUPÉ-CROSSOVER

JETZT PROBE FAHREN.
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Schwarzen-
     burgerland

Electrolux, AEG
Walter Loosli 

3089 Hinterfultigen
Tel. 031 809 06 77 

Die Adresse in Ihrer Region für 
Reparaturen, Beratung und Verkauf 

aller Marken.
Fr. 70.- pro Stunde 

Fahrzeit bis 30 Min. kostenlos 
80.– pro Stunde

116S
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Entspannen Sie sich in dem hochwertigen,
formschönen, jedoch preislich interes-
santen Wintergarten der F. Loretan AG
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F. Loretan AG  Ihr kompetenter und
preisgünstiger Partner für:

 Wintergärten
 Falt- und Schiebewände
 Balkonverglasungen

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte

F. Loretan AG
3152 Mamishaus
Tel. 031 731 02 36
loretanag@bluewin.ch
www.loretanag.ch

Eine Idee voraus: 

Novoferm-Tore

Ihr Partner für Tore und  Garagen 
jeglicher Art und Grösse,  

sehr  preiswerte Norm-Tore und 
Norm-Garagen 

F. Loretan AG
Metallbau
3152 Mamishaus
Tel. 031 731 02 36  
www.loretanag.ch

zu verkaufen
trockenes Cheminée- und 

Brennholz.

Schnittlängen nach Wunsch.
Telefon 031 731 03 62

Einladung zu den ordentlichen Schatzungen der

Pferdeversicherungs-Genossenschaft Schwarzenburg

Schwarzenburg, Reithalle  Samstag,  07.11.2020  14.00 Uhr

Sangernboden, Zbinden Rolf  Montag,  09.11.2020  14.30 Uhr

Sindelbühl  Montag,  09.11.2020  15.00 Uhr

Mamishaus  Dienstag,  10.11.2020  13.30 Uhr

Milken  Dienstag,  10.11.2020  14.00 Uhr

Guggisberg, Zelg  Mittwoch, 11.11.2020  14.30 Uhr

Riedstätt, Farnacker  Mittwoch, 11.11.2020  15.15 Uhr

Lanzenhäusern, Farnern  Freitag,  13.11.2020  13.00 Uhr

Albligen, Wallismatt  Freitag,  13.11.2020  14.00 Uhr

Hirschhorn  Samstag,  14.14.2020  14.00 Uhr

 Der Vorstand
PS: Es sind sämtliche versicherten Pferde zur Revision vorzuführen.

Mit meiner Podologie/Massagepraxis ziehe ich 
um, von der Milkenstrasse 11 in die Dorfstrasse 5 
in 3150 Schwarzenburg.
Ich freue mich darauf, Ihre Füsse ab November 

2020 am neuen Standort pflegen zu dürfen.
Ärztlich diplomierte Masseurin / Podologin EFZ
Beyeler Manuela, 077 450 33 40

Mein Arbeitsplatz ist NEU:

in diesem Haus

Gantrisch-Kulturkalender

REGIONALER
NATURPARK

www.GantrischKulturkalender.ch

Skilifte Selital AG – Aktienumwandlung
Die Generalversammlung der Aktionäre vom 17. Oktober  
2020 hat beschlossen, dass die Inhaberaktien mit Nominal-
wert CHF 500 der Skilifte Selital AG in Namenaktien mit  
Nominalwert CHF 250 im Verhältnis 1:1 umgewandelt werden.

Die kostenlose Umwandlungsphase dauert bis zum 30. April 

2021, anschliessend ist eine Umwandlung nur noch mittels 
Gerichtsantrag möglich. Die Gerichtskosten gehen zu Lasten 
der Aktionäre.

Senden Sie Ihre Inhaberaktie/n der Skilifte Selital AG rasch 
per A-Post Plus an Skilifte Selital AG, Asterweg 11, 3125 Toffen 
zusammen mit dem Formular «Quittung zur Rückgabe von  
Inhaberaktien der Skilifte Selital AG» und einer Kopie von 
einem amtlichen Ausweis. Das Formular können Sie unter 
www.schneeselital.ch herunterladen.
 Skilifte Selital AG
 Der Verwaltungsrat

OV Lotto vom 07./ 08. November 2020! 

Leider müssen wir infolge der Corona-Schutz-
massnahmen ABSAGEN!  

Wir freuen uns aufs nächste Jahr! 
Gute Gesundheit wünscht  

Ornitholgischer Verein Rüschegg  
und Trachtengruppe Rüschegg

Zahnd AG Autogarage
Ringgenmatt 1
3150 Schwarzenburg
Tel. +41 31 731 25 55
garage@zahndag.ch

JETZT MIT

HAMMER-

PRÄMIEN!

SUBARU HYBRID TECHNOLOGY

Philip
Lengacher
Leiter
Beratung
und Mitglied
der Bank-
leitung

Raiffeisenbank Gürbe
Einfach. Nah. Persönlich.

Raiffeisenbank Gürbe
Einfach. Nah. Persönlich.

Die Stimmung
ist gekippt

Geschäftsstellen in
Belp, Thierachern und Wattenwil
www.raiffeisen.ch/guerbe
Telefon 031 818 20 40

Anlagetipp
Raiffeisen Vermögensverwaltungsmandate
(Strategie Ausgewogen)
Swissness in Schweizer Franken
Performance Jan 2018 – Sep 2020* +10.69%
Futura in Schweizer Franken
Performance Jan 2018 – Sep 2020* +5.44%
Global in Schweizer Franken
Performance Jan 2018 – Sep 2020* +4.79%
*Performance nach Abzug der pro rata
Pauschalgebühr

Mehr aus Ihrem Geld
Mit dem Raiffeisen Fonds-Sparplan errei-
chen Sie Schritt für Schritt Ihre Sparziele.
Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld.
Starten Sie heute zum Aufbau eines
Vermögens mit einem Raiffeisen Fonds-
Sparplan. Infos bei uns oder hier:
www.raiffeisen.ch/fonds-sparplan

Plötzlich geht alles schnell. Die Corona-
Zahlen klettern rasant, überall verschärf-
te Massnahmen. Die Börsenstimmung
kippt, Aktienkurse bröckeln, Volatilität
steigt, ebenso die Angst der Investoren.
Die Unternehmen werden wieder vor-
sichtiger, sie reduzieren und verschieben
Investitionen. Privathaushalte sparen
wieder mehr. Der Effekt: Der Konsum
leidet, das Geld fehlt in den Kassen der
Unternehmen, der wirtschaftliche Auf-
schwung droht ins Stocken zu geraten.
Hinzu kommen die Ungewissheit rund
um die Entwicklung der Corona-Pande-
mie, der unsichere Ausgang der US-
Wahlen und der Brexit, möglicherweise
ohne Freihandelsabkommen. Wir blei-
ben deshalb defensiv positioniert.

Enttäuschungen nach dem dritten Quar-
tal sind aber bislang mehrheitlich ausge-
blieben. Dies vor allem aus zwei Grün-
den: Die Erwartungen der Analysten
nach dem schwachen zweiten Quartal
sind immer noch niedrig; und es gelang
vielen Unternehmen im dritten Quartal
ein regelrechter Zwischenspurt, vielfach
von aufgeschobenen Ausgaben aus dem
zweiten Quartal beflügelt. Rosig ist das
Bild allerdings nicht. Unternehmen stel-
len sich auf das neue Umfeld ein.
Kostensenkungen sind das Eine, Restruk-
turierungen und Neuausrichtungen das
Andere. Ob Unternehmen nun vermehrt
das schwache Jahr 2020 nutzen, um
schlechte Nachrichten zu verpacken,
wird sich zeigen.

Aber es gibt auch positive Nachrichten:
Am 5. November wagen Ant Financial
Services den Sprung an die Börse. Mit ei-
nem Volumen von 35 Mrd. US-Dollar
soll es ein Rekord-Börsengang werden.
Grösser noch als die bisher grösste
Publikumsöffnung von Saudi Aramco
(29 Mrd.). Ant Financial strebt nach ei-
ner Gesamtbewertung um 280 Mrd.
Dollar. Gehandelt wird in Hongkong
und Shanghai. Die Tochter des chinesi-
schen Online-Händlers Alibaba bietet mit
Alipay mobile Bezahldienste an und be-
treibt mit Yu‘e Bao den weltweit gröss-
ten Geldmarktfonds. Wachstumspoten-
zial besteht im Ausland. Durch die Zu-
sammenarbeit mit Visa und Mastercard
ist der Grundstein für die internationale
Expansion bereits gelegt und bietet
künftige Wachstumschancen.

Geschäftsaufgabe
Alles hat einmal ein Ende nur die 
Wurst hat zwei.
Am 31.12.2020 schliessen wir  
unser Geschäft und gehen nach 
über 35 Jahren in Pension
Ein herzlichen Dank unseren  
langjährigen und treuen Kunden
Gutscheine können noch bis 
31.12.2020 eingelöst werden
Max u. Monika Liechti
M. + M. Liechti GmbH 
Partyservive, Fleischhandel Albligen

NEU unsere VIP-Tage bis 50%
jeweils Donnerstag + Freitag

Fit & Fashion, Dorfstrasse 1, Schwarzenburg 

Mode: für Freizeit, 
Outdoor und Sport 

Auswahl für D/H/K 

Auto Hadorn AG - Renault Garage
• Hub •

Elektro- und Hybridbonus sind gültig für Privatkunden bei Vertragsabschluss vom 01.11.2020 bis 30.11.2020. Der Elektrobonus gilt für den ZOE,  
der Hybridbonus für den Neuen Captur E-TECH Plug-in Hybrid und den Neuen Clio E-TECH Hybrid.

Erleben Sie den Fahrspass nachhaltiger Mobilität! Testen Sie die 100 % 
elektrischen sowie die neuen Plug-in Hybrid- und Hybrid-Modelle! 

Vom 9. bis 14. November.

RENAULT E-DAYS

Jetzt profitieren:  
Elektro- und  
Hybridbonusrenault-garagen.ch

DUO213625

Tel: 031 819 27 37 oder 031 819 27 38
info@lifewater.ch
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